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RICHTLINIE …/…/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom

über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt

und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG

(Text mit Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47 

Absatz 2 und die Artikel 55 und 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 1,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 2,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags 3,

  

1 ABl. C 211 vom19.8.2008, S.23.
2 ABl. C 172 vom5.7.2008, S.55.
3 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2008 (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom … (noch nicht im Amtsblatt veröf-
fentlicht) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom …(noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Erdgasbinnenmarkt, der seit 1999 in der Gemeinschaft schrittweise geschaffen wird, 

soll allen privaten und gewerblichen Verbrauchern in der Europäischen Union eine echte 

Wahl ermöglichen, neue Geschäftschancen für die Unternehmen eröffnen sowie den grenz-

überschreitenden Handel fördern und auf diese Weise Effizienzgewinne, wettbewerbsfähi-

ge Preise und höhere Dienstleistungsstandards bewirken und zu mehr Versorgungssicher-

heit und Nachhaltigkeit beitragen.

(2) Die Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 

über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt 1 war ein wichtiger Beitrag zur 

Schaffung des Erdgasbinnenmarktes.

(3) Die Freiheiten, die der Vertrag den Bürgern der Union garantiert (freier Waren- und 

Dienstleistungsverkehr und Niederlassungsfreiheit), sind nur in einem vollständig geöff-

neten Markt erreichbar, der allen Verbrauchern die freie Wahl ihrer Lieferanten und allen 

Anbietern die freie Belieferung ihrer Kunden gestattet.

  

1 ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 57.
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(4) Derzeit gibt es jedoch Hindernisse für den Verkauf von Erdgas in der Gemeinschaft zu 

gleichen Bedingungen und ohne Diskriminierung oder Benachteiligung. Insbesondere gibt 

es noch nicht in allen Mitgliedstaaten einen nichtdiskriminierenden Netzzugang und eine 

gleichermaßen wirksame Regulierungsaufsicht.

(5) In der Mitteilung der Kommission vom 10. Januar 2007 mit dem Titel "Eine Energiepolitik 

für Europa" wurde dargelegt, wie wichtig es ist, den Erdgasbinnenmarkt zu vollenden und 

für alle in der Gemeinschaft niedergelassenen Erdgasunternehmen gleiche Bedingungen zu 

schaffen. Die Mitteilungen der Kommission vom 10. Januar 2007 mit den Titeln "Aussich-

ten für den Erdgas- und den Elektrizitätsbinnenmarkt" und "Untersuchung der europäi-

schen Gas- und Elektrizitätssektoren gemäß Artikel17 der Verordnung (EG) Nr.1/2003 

(Abschlussbericht)" haben deutlich gemacht, dass der durch die derzeit bestehenden Vor-

schriften und Maßnahmen vorgegebene Rahmen nicht ausreicht, um das Ziel eines gut 

funktionierenden Binnenmarktes zu verwirklichen.
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(6) Ohne eine tatsächliche Trennung des Netzbetriebs von der Gewinnung und Versorgung 

(nachstehend "tatsächliche Entflechtung" genannt) besteht zwangsläufig die Gefahr einer 

Diskriminierung nicht nur in der Ausübung des Netzgeschäfts, sondern auch in Bezug auf 

die Schaffung von Anreizen für vertikal integrierte Unternehmen, ausreichend in ihre 

Netze zu investieren.

(7) Die Vorschriften für eine rechtliche und funktionale Entflechtung gemäß der Richtlinie 

2003/55/EG haben jedoch nicht zu einer tatsächlichen Entflechtung der Fernleitungsnetz-

betreiber geführt. Daher hat der Europäische Rat die Kommission auf seiner Tagung vom 

8. und 9. März 2007 in Brüssel aufgefordert, Legislativvorschläge für die "wirksame Tren-

nung der Versorgung und Erzeugung vom Betrieb der Netze" auszuarbeiten.
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(8) Nur durch die Beseitigung der für vertikal integrierte Unternehmen bestehenden Anreize, 

Wettbewerber in Bezug auf den Netzzugang und auf Investitionen zu diskriminieren, kann 

eine tatsächliche Entflechtung gewährleistet werden. Eine eigentumsrechtliche Entflech-

tung, die darin besteht, dass der Netzeigentümer als Netzbetreiber benannt wird und unab-

hängig von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen ist, ist zweifellos ein einfacher und 

stabiler Weg, um den inhärenten Interessenkonflikt zu lösen und die Versorgungssicherheit 

zu gewährleisten. Daher bezeichnete auch das Europäische Parlament in seiner Ent-

schließung vom 10. Juli 2007 zu den Aussichten für den Erdgas- und den Elektrizitätsbin-

nenmarkt eine eigentumsrechtliche Entflechtung der Übertragungs- und Fernleitungsnetze 

als das wirksamste Instrument, um nichtdiskriminierend Investitionen in die Infrastruktu-

ren, einen fairen Netzzugang für neue Anbieter und die Transparenz des Marktes zu för-

dern. Im Rahmen der eigentumsrechtlichen Entflechtung sollten die Mitgliedstaaten daher 

dazu verpflichtet werden, zu gewährleisten, dass nicht ein und dieselbe(n) Person(en) die 

Kontrolle über ein Erzeugungs- bzw. Gewinnungs- oder Versorgungsunternehmen ausüben 

kann (können) und gleichzeitig die Kontrolle über oder Rechte an einem Fernleitungsnetz-

betreiber oder einem Fernleitungsnetz ausübt (ausüben). Umgekehrt sollte die Kontrolle 

über ein Fernleitungsnetz oder einen Fernleitungsnetzbetreiber die Möglichkeit aus-

schließen, die Kontrolle über ein Gewinnungs- oder Versorgungsunternehmen oder Rechte 

an einem Gewinnungs- oder Versorgungsunternehmen auszuüben. Im Rahmen dieser Be-

schränkungen sollte ein Gewinnungs- oder Versorgungsunternehmen einen Minderheits-

anteil an einem Fernleitungsnetzbetreiber oder Fernleitungsnetz halten dürfen.
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(9) Die Definition des Begriffs "Kontrolle" wurde aus der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 

Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 

("EG-Fusionskontrollverordnung") 1 übernommen.

(10) Da die eigentumsrechtliche Entflechtung in einigen Fällen die Umstrukturierung von Un-

ternehmen voraussetzt, sollte den Mitgliedstaaten für die Umsetzung dieser Bestimmungen 

der Richtlinie mehr Zeit eingeräumt werden. Wegen der vertikalen Verbindungen zwi-

schen dem Elektrizitätssektor und dem Erdgassektor sollten die Entflechtungsvorschriften 

für beide Sektoren gelten.

(11) Im Rahmen der eigentumsrechtlichen Entflechtung sollte, um die vollständige Unabhän-

gigkeit des Netzbetriebs von Versorgungs- und Gewinnungsinteressen zu gewährleisten 

und den Austausch vertraulicher Informationen zu verhindern, ein und dieselbe Person 

nicht gleichzeitig Mitglied des Leitungsgremiums eines Fernleitungsnetzbetreibers oder 

eines Fernleitungsnetzes und eines Unternehmens sein, das eine der beiden Funktionen der 

Gewinnung oder der Versorgung wahrnimmt. Aus demselben Grund sollte es nicht gestat-

tet sein, dass ein und dieselbe Person Mitglieder des Leitungsgremiums eines Fernleitungs-

netzbetreibers oder eines Fernleitungsnetzes bestellt und die Kontrolle über ein Gewin-

nungs- oder Versorgungsunternehmen oder Rechte daran ausübt.

  

1 ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
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(12) Die Einrichtung eines Netzbetreibers oder eines Fernleitungsnetzbetreibers, der unabhän-

gig von Versorgungs- und Gewinnungsinteressen ist, sollte es vertikal integrierten Unter-

nehmen ermöglichen, Eigentümer der Vermögenswerte des Netzes zu bleiben und gleich-

zeitig eine wirksame Trennung der Interessen sicherzustellen, sofern der unabhängige 

Netzbetreiber oder der unabhängige Fernleitungsnetzbetreiber sämtliche Funktionen eines 

Netzbetreibers wahrnimmt und sofern eine detaillierte Regulierung und umfassende Regu-

lierungskontrollmechanismen gewährleistet sind. 

(13) Ist das Unternehmen, das Eigentümer eines Fernleitungsnetzes ist, am …* Teil eines verti-

kal integrierten Unternehmens, sollten die Mitgliedstaaten daher die Möglichkeit haben, 

zwischen einer eigentumsrechtlichen Entflechtung und der Einrichtung eines Netzbetrei-

bers- oder eines Fernleitungsnetzbetreibern, der unabhängig von Versorgungs- und Gewin-

nungsinteressen ist, zu wählen.

(14) Damit die Interessen der Anteilseigner von vertikal integrierten Unternehmen in vollem 

Umfang gewahrt bleiben, sollten die Mitgliedstaaten wählen können zwischen einer eigen-

tumsrechtlichen Entflechtung durch direkte Veräußerung und einer eigentumsrechtlichen 

Entflechtung durch Aufteilung der Anteile des integrierten Unternehmens in Anteile des 

Netzunternehmens und Anteile des verbleibenden Gasversorgungs- und Gasgewinnungs-

unternehmens, sofern die sich aus der eigentumsrechtlichen Entflechtung ergebenden 

Anforderungen erfüllt werden.

  

* ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie einfügen.
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(15) Dabei sollte die Effektivität der Lösung in Form des unabhängigen Netzbetreibers oder des 

unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers durch besondere zusätzliche Vorschriften sicher-

gestellt werden. Die Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers sollte unter anderem 

durch bestimmte "Karenzzeiten" sichergestellt werden, in denen in dem vertikal integrier-

ten Unternehmen keine Leitungsfunktion ausgeübt wird oder keine sonstige wichtige 

Funktion wahrgenommen wird, die Zugang zu den gleichen Informationen wie eine leiten-

de Position eröffnen. 

(16) Ein Mitgliedstaat hat das Recht, sich für eine vollständige eigentumsrechtliche Entflech-

tung in seinem Hoheitsgebiet zu entscheiden. Hat ein Mitgliedstaat dieses Recht ausgeübt, 

so ist ein Unternehmen nicht berechtigt, einen unabhängigen Netzbetreibers oder einen un-

abhängigen Fernleitungsnetzbetreibers zu errichten. Außerdem sollte es einem Unterneh-

men, das eine der Funktionen der Gewinnung oder der Versorgung wahrnimmt, nicht ge-

stattet sein, direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Fernleitungsnetzbetreiber aus 

einem Mitgliedstaat, der sich für die vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung ent-

schieden hat, oder Rechte an einem solchen Fernleitungsnetzbetreiber auszuüben.

(17) Nach der vorliegenden Richtlinie gibt es verschiedene Arten der Marktorganisation für den 

Erdgasbinnenmarkt. Die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie tref-

fen könnten, um gleiche Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, sollten auf zwingenden 

Gründen des Allgemeininteresses beruhen. Die Kommission sollte zur Frage der Verein-

barkeit der Maßnahmen mit dem Vertrag und dem Gemeinschaftsrecht gehört werden.
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(18) Bei der Entflechtung sollte dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen öffentli-

chem und privatem Sektor Rechnung getragen werden. Daher sollte nicht ein und dieselbe 

Person die Möglichkeit haben, allein oder zusammen mit anderen Personen unter Verlet-

zung der Regeln der eigentumsrechtlichen Entflechtung oder der Lösung des unabhängigen

Netzbetreibers die Kontrolle oder Rechte in Bezug auf die Zusammensetzung, das Abstim-

mungsverhalten oder die Beschlussfassung der Organe sowohl der Fernleitungsnetzbetrei-

ber oder Fernleitungsnetze als auch der Gewinnungs- oder Versorgungsunternehmen aus-

zuüben. Hinsichtlich der eigentumsrechtlichen Entflechtung und der Unabhängigkeit des 

Netzbetreibers sollte es, sofern der betreffende Mitgliedstaat nachweisen kann, dass diese 

Anforderung erfüllt ist, zulässig sein, dass zwei voneinander getrennte öffentliche Einrich-

tungen die Kontrolle über die Gewinnungs- und Versorgungsaktivitäten einerseits und die 

Fernleitungsaktivitäten andererseits ausüben.
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(19) Der Grundsatz der tatsächlichen Trennung der Netzaktivitäten von den Versorgungs- und 

Gewinnungsaktivitäten sollte in der gesamten Gemeinschaft sowohl für Gemeinschaftsun-

ternehmen als auch für Nichtgemeinschaftsunternehmen gelten. Um sicherzustellen, dass 

die Netzaktivitäten und die Versorgungs- und Gewinnungsaktivitäten in der gesamten Ge-

meinschaft unabhängig voneinander sind, sollten die Regulierungsbehörden die Befugnis 

erhalten, Fernleitungsnetzbetreibern, die die Entflechtungsvorschriften nicht erfüllen, die 

Zertifizierung zu verweigern. Um eine kohärente, gemeinschaftsweite Anwendung der 

Entflechtungsvorschriften sicherzustellen, sollten die Regulierungsbehörden bei Entschei-

dungen über die Zertifizierung der Stellungnahme der Kommission so weit wie möglich 

Rechnung tragen. Um ferner die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Ge-

meinschaft zu gewährleisten, sollte die Kommission die Befugnis haben, eine Stellung-

nahme zur Zertifizierung in Bezug auf einen Übertragungsnetzeigentümer oder -betreiber, 

der von einer oder mehreren Personen aus einem oder mehreren Drittländern kontrolliert 

wird, abzugeben.
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(20) Die Gewährleistung der Energieversorgung ist ein Kernelement der öffentlichen Sicherheit 

und daher bereits von Natur aus direkt verbunden mit dem effizienten Funktionieren des 

Erdgasbinnenmarktes. Die Versorgung der Bürger der Union mit Erdgas kann nur über 

Netze erfolgen. Funktionsfähige Erdgasmärkte und im Besonderen die Netze und anderen

mit der Erdgasversorgung verbundenen Anlagen sind von wesentlicher Bedeutung für die 

öffentliche Sicherheit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und das Wohl der Bürger 

der Union. Personen aus Drittländern sollte es daher nur dann gestattet sein, die Kontrolle 

über ein Fernleitungsnetz oder einen Fernleitungsnetzbetreiber auszuüben, wenn sie die in-

nerhalb der Gemeinschaft geltenden Anforderungen einer tatsächlichen Trennung erfüllen. 

Unbeschadet der internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft ist die Gemeinschaft 

der Ansicht, dass der Erdgas-Fernleitungsnetzsektor für die Gemeinschaft von großer Be-

deutung ist und daher zusätzliche Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Aufrechterhaltung 

der Energieversorgungssicherheit in der Gemeinschaft erforderlich sind, um eine Bedro-

hung der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit in der Gemeinschaft und 

des Wohlergehens der Bürger der Union zu vermeiden. Die Energieversorgungssicherheit 

in der Gemeinschaft erfordert insbesondere eine Bewertung der Unabhängigkeit des Netz-

betriebs, des Grades der Abhängigkeit der Gemeinschaft und einzelner Mitgliedstaaten von 

Energielieferungen aus Drittländern und der Frage, wie inländischer und ausländischer 

Energiehandel sowie inländische und ausländische Energieinvestitionen in einem bestimm-

ten Drittland behandelt werden. 
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Die Versorgungssicherheit sollte daher unter Berücksichtigung der besonderen Umstände 

jedes Einzelfalls sowie der aus dem Völkerrecht – insbesondere aus den internationalen 

Abkommen zwischen der Gemeinschaft und dem betreffenden Drittland – erwachsenden 

Rechte und Pflichte bewertet werden. Soweit angezeigt, wird die Kommission aufgefor-

dert, Empfehlungen zur Aushandlung einschlägiger Abkommen mit Drittländern vorzule-

gen, in denen die Sicherheit der Energieversorgung der Gemeinschaft behandelt wird, oder 

zur Aufnahme der erforderlichen Aspekte in andere Verhandlungen mit diesen Drittlän-

dern.

(21) Es sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Tarife für 

den Zugang zu Fernleitungen transparent und nichtdiskriminierend sind. Diese Tarife soll-

ten auf alle Benutzer in nichtdiskriminierender Weise angewandt werden. Werden Spei-

cheranlagen, Netzpufferung oder Hilfsdienste in einem bestimmten Gebiet auf einem aus-

reichend wettbewerbsoffenen Markt betrieben, so könnte der Zugang nach transparenten, 

nichtdiskriminierenden und marktorientierten Verfahren zugelassen werden. 
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(22) Es ist erforderlich, die Unabhängigkeit der Speicheranlagenbetreiber zu gewährleisten, da-

mit der Zugang Dritter zu Speicheranlagen verbessert wird, die technisch und/oder wirt-

schaftlich notwendig sind, um einen effizienten Zugang zum System für die Versorgung 

der Verbraucher zu ermöglichen. Daher ist es zweckdienlich, dass Speicheranlagen von ei-

genständigen Rechtspersonen betrieben werden, die tatsächliche Entscheidungsbefugnisse 

in Bezug auf die für Betrieb, Wartung und Ausbau der Speicheranlagen notwendigen Ver-

mögenswerte besitzen. Auch ist es erforderlich, die Transparenz in Bezug auf die Dritten 

angebotenen Speicherkapazitäten zu verbessern, indem die Mitgliedstaaten verpflichtet 

werden, einen nichtdiskriminierenden, klaren Rahmen zu definieren und zu veröffentli-

chen, der ein geeignetes Regulierungssystem für Speicheranlagen festlegt.

Bestimmungen über die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen sind beson-

ders wichtig, wenn strategische Daten betroffen sind oder wenn eine Speicheranlage nur 

einen einzigen Nutzer hat. 
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(23) Ein nichtdiskriminierender Zugang zum Verteilernetz ist Voraussetzung für den nachgela-

gerten Zugang zu den Endkunden. In Bezug auf den Netzzugang Dritter und Investitionen 

stellt sich die Diskriminierungsproblematik dagegen weniger auf der Ebene der Verteilung 

als vielmehr auf der Ebene der Fernleitung, wo Engpässe und der Einfluss von Gewin-

nungsinteressen im Allgemeinen ausgeprägter sind als auf der Verteilerebene. Überdies 

wurde die rechtliche und funktionale Entflechtung der Verteilernetzbetreiber gemäß der 

Richtlinie 2003/55/EG erst am 1. Juli 2007 verpflichtend und ihre Auswirkungen auf den 

Gasbinnenmarkt müssen erst noch bewertet werden. Die geltenden Vorschriften für die 

rechtliche und funktionale Entflechtung können zu einer wirksamen Entflechtung führen, 

wenn sie klarer formuliert, ordnungsgemäß umgesetzt und genau überwacht werden. Zur 

Schaffung gleicher Bedingungen auf der Ebene der Endkunden sollten die Aktivitäten der 

Verteilernetzbetreiber daher überwacht werden, um zu verhindern, dass diese ihre vertikale 

Integration dazu nutzen, ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt, insbesondere bei Haus-

halts- und kleinen Nicht-Haushalts-Kunden, zu stärken. 
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(24) Damit kleine Verteilernetzbetreiber finanziell und administrativ nicht unverhältnismäßig 

stark belastet werden, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, solche Unterneh-

men erforderlichenfalls von den Vorschriften für die rechtliche Entflechtung der Vertei-

lung auszunehmen. 

(25) Die Richtlinie 2003/55/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulie-

rungsbehörden mit spezifischen Zuständigkeiten. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die 

Effektivität der Regulierung vielfach durch einen Mangel an Unabhängigkeit der Regulie-

rungsbehörden von der Regierung sowie durch unzureichende Befugnisse und unzurei-

chende Ermessensfreiheit eingeschränkt wird. Daher hat der Europäische Rat die Kommis-

sion auf seiner Tagung vom 8. und 9. März 2007 in Brüssel aufgefordert, Legislativvor-

schläge auszuarbeiten, die eine weitere Harmonisierung der Befugnisse und eine Stärkung 

der Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden vorsehen. Diese nationalen Re-

gulierungsbehörden sollten sowohl den Elektrizitäts- als auch den Gassektor abdecken 

können.

(26) Damit der Erdgasbinnenmarkt ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen die Energiere-

gulierungsbehörden Entscheidungen in allen relevanten Regulierungsangelegenheiten tref-

fen können und völlig unabhängig von anderen öffentlichen oder privaten Interessen sein. 

Dies steht weder einer gerichtlichen Überprüfung, noch einer parlamentarischen Kontrolle 

nach dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten entgegen. Außerdem sollte die Zustim-

mung des nationalen Gesetzgebers zum Haushaltsplan der Regulierungsbehörde die Haus-

haltsautonomie nicht beeinträchtigen.
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(27) Zur Sicherstellung eines effektiven Marktzugangs für alle Marktteilnehmer, einschließlich 

neuer Marktteilnehmer, bedarf es nichtdiskriminierender und kostenorientierter Aus-

gleichsmechanismen. Dies sollte durch den Aufbau transparenter Marktmechanismen für 

die Lieferung und den Bezug von Erdgas zur Deckung des Ausgleichsbedarfs realisiert 

werden. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten aktiv darauf hinwirken, dass die Ta-

rife für Ausgleichsleistungen nichtdiskriminierend und kostenorientiert sind. Gleichzeitig 

sollten geeignete Anreize gegeben werden, um die Einspeisung und Abnahme von Gas 

auszugleichen und das System nicht zu gefährden. 

(28) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die Möglichkeit haben, die Tarife oder die 

Tarifberechnungsmethoden auf der Grundlage eines Vorschlags des Fernleitungsnetzbe-

treibers, des oder der Verteilernetzbetreiber oder des Betreibers einer Flüssiggas -(LNG)-

Anlage oder auf der Grundlage eines zwischen diesen Betreibern und den Netzbenutzern 

abgestimmten Vorschlags festzulegen oder zu genehmigen. Dabei sollten die nationalen 

Regulierungsbehörden sicherstellen, dass die Tarife für die Fernleitung und Verteilung 

nichtdiskriminierend und kostenorientiert sind und die langfristig durch Nachfragesteue-

rung vermiedenen Netzgrenzkosten berücksichtigen. 
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(29) Die Energieregulierungsbehörden sollten über die Befugnis verfügen, Entscheidungen zu 

erlassen, die für die Erdgasunternehmen bindend sind, und wirksame, verhältnismäßige 

und abschreckende Sanktionen gegen Gasunternehmen, die ihren Verpflichtungen nicht 

nachkommen, entweder selbst zu verhängen, oder einem zuständigen Gericht die Verhän-

gung solcher Sanktionen gegen diese vorzuschlagen. Auch sollte den Regulierungsbehör-

den die Befugnis zuerkannt werden, unabhängig von der Anwendung der Wettbewerbsre-

geln über geeignete Maßnahmen zur Förderung eines wirksamen Wettbewerbs als Voraus-

setzung für einen ordnungsgemäß funktionierenden Erdgasbinnenmarkt zu entscheiden. 

Die Einrichtung von Programmen zur Freigabe von Gaskapazitäten ist eine der möglichen 

Maßnahmen zur Förderung eines wirksamen Wettbewerbs und zur Gewährleistung des 

ordnungsgemäßen Funktionierens des Marktes. Die Energieregulierungsbehörden sollten 

ferner über die Befugnis verfügen, dazu beizutragen, hohe Standards bei der Erfüllung ge-

meinwirtschaftlicher Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 

Marktöffnung, den Schutz benachteiligter Kunden und die volle Wirksamkeit der zum 

Schutz der Kunden ergriffenen Maßnahmen zu gewährleisten. Diese Vorschriften sollten 

die Befugnisse der Kommission bezüglich der Anwendung der Wettbewerbsregeln, ein-

schließlich der Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen, die eine gemeinschaftliche 

Dimension aufweisen, sowie der Binnenmarktregeln, etwa der Vorschriften zum freien 

Kapitalverkehr, nicht berühren.
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Die unabhängige Stelle, bei der eine von einer Entscheidung einer nationalen Regulie-

rungsbehörde betroffene Partei Rechtsbehelfe einlegen kann, kann ein Gericht oder eine 

andere gerichtliche Stelle sein, die ermächtigt ist, eine gerichtliche Überprüfung durchzu-

führen.

(30) Investitionen in neue Großinfrastrukturen sollten stark gefördert werden, wobei es gleich-

zeitig das ordnungsgemäße Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes sicherzustellen gilt. 

Zur Verstärkung der positiven Auswirkungen von Infrastrukturvorhaben, für die eine Aus-

nahme gilt, auf Wettbewerb und Versorgungssicherheit sollte in der Projektplanungsphase 

das Marktinteresse geprüft, und es sollten Regeln für das Engpassmanagement festgelegt 

werden. Erstreckt sich eine Infrastruktur über das Gebiet mehr als eines Mitgliedstaats, so 

sollte die mit der Verordnung (EG) Nr. …/…des Europäischen Parlaments und des Rates 

*1, errichtete Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (nachste-

hend "Agentur" genannt) als letztes Mittel den Antrag auf Gewährung einer Ausnahme be-

arbeiten, damit den grenzübergreifenden Implikationen besser Rechnung getragen werden 

kann und die administrative Abwicklung erleichtert wird. Wegen des besonderen Risiko-

profils solcher Großinfrastrukturvorhaben, für die eine Ausnahme gilt, sollte es möglich 

sein, Unternehmen, die Versorgungs- und Gewinnungsinteressen haben, vorübergehend für 

die betreffenden Vorhaben teilweise Ausnahmen von den Entflechtungsvorschriften zu ge-

währen. Aus Gründen der Versorgungssicherheit sollte dies insbesondere für neue Rohrlei-

tungen in der Gemeinschaft gelten, über die Gas aus Drittländern in die Gemeinschaft be-

fördert wird.

  

* ABl.: Bitte Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der Verordnung in Dokument 
st14541/08 einfügen.

1 ABl. L …
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(31) Dem Erdgasbinnenmarkt mangelt es an Liquidität und Transparenz, was eine effiziente 

Ressourcenallokation, Risikoabsicherung und neue Markteintritte behindert. Das Vertrauen 

in den Markt und in seine Liquidität und die Zahl der Marktteilnehmer müssen zunehmen, 

weshalb die Regulierungsaufsicht über Unternehmen, die in der Gasversorgung tätig sind, 

ausgebaut werden muss. Anforderungen dieser Art sollten die bestehenden Rechtsvor-

schriften der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Finanzmärkte nicht berühren und sie sollten 

mit diesen vereinbar sein. Die Energieregulierungsbehörden und die Finanzmarktregulie-

rungsbehörden müssen kooperieren, um einen Überblick über die betreffenden Märkte zu 

bekommen. 

(32) Bevor die Kommission Leitlinien zur Präzisierung der Aufbewahrungsanforderungen er-

lässt, sollten die Agentur und der Ausschuss der europäischen Wertpapierregulierungsbe-

hörden (CESR) den Inhalt der Leitlinien gemeinsam prüfen und die Kommission dazu be-

raten. Die Agentur und der Ausschuss der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden 

sollten ferner zusammenarbeiten, um weiter zu untersuchen, ob Transaktionen mit Gasver-

sorgungsverträgen und Gasderivaten Gegenstand von vor- und/oder nachbörslichen Trans-

parenzanforderungen sein sollten und, wenn ja, welchen Inhalt diese Anforderungen haben 

sollten, und um diesbezüglich beratend tätig zu sein.
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(33) Im Interesse der Versorgungssicherheit sollte das Gleichgewicht zwischen Angebot und 

Nachfrage in den einzelnen Mitgliedstaaten beobachtet und anschließend ein Gesamtbe-

richt über die Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft angefertigt werden, in dem die 

zwischen verschiedenen Gebieten bestehende Verbindungskapazität berücksichtigt wird. 

Die Beobachtung sollte so frühzeitig erfolgen, dass die geeigneten Maßnahmen getroffen 

werden können, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet sein sollte. Der Aufbau und der 

Erhalt der erforderlichen Netzinfrastruktur einschließlich der Verbundmöglichkeiten soll-

ten zu einer stabilen Erdgasversorgung beitragen. 

(34) Die Mitgliedstaaten sollten unter Berücksichtigung der erforderlichen Qualitätsanforderun-

gen sicherstellen, dass Biogas, Gas aus Biomasse und andere Gasarten einen nichtdiskri-

minierenden Zugang zum Gasnetz erhalten, vorausgesetzt, dieser Zugang ist dauerhaft mit 

den einschlägigen technischen Vorschriften und Sicherheitsnormen vereinbar. Diese Vor-

schriften und Normen sollten gewährleisten, dass es technisch machbar ist, diese Gase si-

cher in das Erdgasnetz einzuspeisen und durch dieses Netz zu transportieren, und sollten 

sich auch auf die chemischen Eigenschaften dieser Gase erstrecken.

(35) Ein großer Teil der Gasversorgung der Mitgliedstaaten wird nach wie vor durch langfris-

tige Verträge gesichert werden, weshalb diese als Möglichkeit für die Gasversorgungsun-

ternehmen erhalten bleiben sollten, sofern sie die Ziele dieser Richtlinie nicht unterlaufen 

und mit dem Vertrag, einschließlich der darin festgelegten Wettbewerbsregeln, vereinbar 

sind. Die langfristigen Verträge müssen deshalb bei der Planung der Versorgungs- und 

Transportkapazitäten von Erdgasunternehmen berücksichtigt werden.
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(36) Damit gewährleistet ist, dass die Qualität gemeinwirtschaftlicher Leistungen in der Ge-

meinschaft weiterhin hohen Standards entspricht, sollten die Mitgliedstaaten die Kommis-

sion regelmäßig über alle zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie getroffenen Maßnah-

men unterrichten. Die Kommission sollte regelmäßig einen Bericht veröffentlichen, in dem 

die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Erreichung gemeinwirtschaftlicher Ziele unter-

sucht und in ihrer Wirksamkeit verglichen werden, um Empfehlungen für Maßnahmen aus-

zusprechen, die auf einzelstaatlicher Ebene zur Gewährleistung einer hohen Qualität der 

gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu ergreifen sind.

Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass die Kunden, wenn sie an das Gasnetz ange-

schlossen werden, über ihr Recht auf Versorgung mit Erdgas einer bestimmten Qualität zu 

angemessenen Preisen unterrichtet werden. Die von den Mitgliedstaaten zum Schutz der 

Endkunden ergriffenen Maßnahmen können unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob sie 

für Haushaltskunden oder kleine und mittlere Unternehmen gedacht sind.

(37) Die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen ist eine grundlegende Anforderung 

dieser Richtlinie, und es ist wichtig, dass in dieser Richtlinie von allen Mitgliedstaaten ein-

zuhaltende gemeinsame Mindestnormen festgelegt werden, die den Zielen des Verbrau-

cherschutzes, der Versorgungssicherheit, des Umweltschutzes und einer gleichwertigen 

Wettbewerbsintensität in allen Mitgliedstaaten Rechnung tragen. Gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtungen müssen unter Berücksichtigung der einzelstaatlichen Gegebenheiten aus 

nationaler Sicht ausgelegt werden können, wobei das Gemeinschaftsrecht einzuhalten ist.
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(38) Die von den Mitgliedstaaten zur Erreichung der Ziele des sozialen und wirtschaftlichen 

Zusammenhalts ergriffenen Maßnahmen können insbesondere die Schaffung geeigneter 

wirtschaftlicher Anreize, gegebenenfalls unter Einsatz aller auf nationaler Ebene oder Ge-

meinschaftsebene vorhandenen Instrumente, umfassen. Zu diesen Instrumenten können 

auch Haftungsregelungen zur Absicherung der erforderlichen Investitionen zählen. 

(39) Soweit die von den Mitgliedstaaten zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 

getroffenen Maßnahmen staatliche Beihilfen nach Artikel 87 Absatz 1 des Vertrags dar-

stellen, sind sie der Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 des Vertrags mitzuteilen.

(40) Die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und die sich daraus ergebenden gemeinsamen 

Mindeststandards müssen weiter gestärkt werden, damit sichergestellt werden kann, dass 

die Vorteile des Wettbewerbs allen Verbrauchern zugute kommen. Ein zentraler Aspekt in 

der Versorgung der Kunden ist der Zugang zu Verbrauchsdaten; die Verbraucher müssen 

Zugang zu ihren Daten haben, so dass sie die Wettbewerber auffordern können, ein Ange-

bot auf der Grundlage dieser Daten zu unterbreiten. Auch sollten die Verbraucher An-

spruch darauf haben, in angemessener Form über ihren Energieverbrauch informiert zu 

werden. Eine regelmäßige Information über die Energiekosten schafft Anreize für Energie-

einsparungen, da die Kunden auf diese Weise eine direkte Rückmeldung über die Auswir-

kungen der Investitionen in die Energieeffizienz und der Verhaltensänderungen erhalten. 
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(41) Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und im Geiste der Solidarität zwischen den Mit-

gliedstaaten, insbesondere im Fall einer Energieversorgungskrise, ist es erforderlich, im 

Geiste der Solidarität einen Rahmen für eine regionale Kooperation zu schaffen. Bei dieser

Kooperation im Geiste der Solidarität kann, falls die Mitgliedstaaten dies beschließen, in 

allererster Linie auf marktbasierte Mechanismen zurückgegriffen werden.

(42) Zur Schaffung des Erdgasbinnenmarktes sollten die Mitgliedstaaten die Integration ihrer 

nationalen Märkte und die Zusammenarbeit der Netzbetreiber auf Gemeinschafts- und re-

gionaler Ebene fördern.

(43) Die Regulierungsbehörden sollten dem Markt Informationen zur Verfügung stellen, auch 

um es der Kommission zu ermöglichen, ihre Funktion der Beobachtung und Überwachung 

des Gasbinnenmarktes und seiner kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklung – ein-

schließlich solcher Aspekte wie Angebot und Nachfrage, Fernleitungs- und Verteilungsin-

frastrukturen, grenzüberschreitender Handel, Investitionen, Großhandels- und Verbrau-

cherpreise, Marktliquidität, ökologische Verbesserungen und Effizienzsteigerungen –

wahrzunehmen.



14540/2/08 REV 2 24
DG C DE

(44) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines voll funktionierenden Erdgas-

binnenmarktes, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann 

und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen ist, kann die Gemeinschaft im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig wer-

den. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus.

(45) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. …/…*1 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen kann die Kom-

mission Leitlinien erlassen, um das erforderliche Maß an Harmonisierung zu bewirken. 

Solche Leitlinien, bei denen es sich um bindende Durchführungsmaßnahmen handelt, sind, 

auch im Hinblick auf bestimmte Bestimmungen der Richtlinie, ein nützliches Instrument, 

das im Bedarfsfall rasch angepasst werden kann. 

(46) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Be-

schluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 

Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse2 erlassen werden. 

  

* ABl.: Bitte Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der Verordnung in Dokument 
st14548/08 einfügen.

1 ABl. L …
2 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
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(47) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, die Leitlinien zu erlassen, die 

notwendig sind, um das zur Verwirklichung des Ziels dieser Richtlinie erforderliche Min-

destmaß an Harmonisierung zu gewährleisten. Da es sich hierbei um Maßnahmen von all-

gemeiner Tragweite handelt, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 

Richtlinie durch Ergänzung um neue nicht wesentliche Bestimmungen bewirken, sind 

diese Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle des Artikels 5a des Be-

schlusses 1999/468/EG zu erlassen.

(48) Nach Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung1 sind 

die Mitgliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Gemein-

schaft eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im Rahmen des Möglichen die Entspre-

chungen zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, 

und diese zu veröffentlichen.

(49) Wegen des Umfangs der durch den vorliegenden Rechtsakt an der Richtlinie 2003/55/EG

vorgenommenen Änderungen sollten die betreffenden Bestimmungen aus Gründen der 

Klarheit und der Vereinfachung in einem einzigen Text in einer neuen Richtlinie neu ge-

fasst werden.

(50) Die vorliegende Richtlinie respektiert die grundlegenden Rechte und beachtet die insbe-

sondere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten Grundsätze –

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

  

1 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1. 
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KAPITEL I

Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

1. Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für die Fernleitung, die Verteilung, 

die Lieferung und die Speicherung von Erdgas erlassen. Die Richtlinie regelt die Organi-

sation und Funktionsweise des Erdgassektors, den Marktzugang, die Kriterien und Verfah-

ren für die Erteilung von Fernleitungs-, Verteilungs-, Liefer- und Speichergenehmigungen 

für Erdgas sowie den Betrieb der Netze.

2. Die mit dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften für Erdgas, einschließlich verflüssigtem 

Erdgas (LNG), gelten auch für Biogas und Gas aus Biomasse oder anderen Gasarten, so-

weit es technisch und ohne Beeinträchtigung der Sicherheit möglich ist, diese Gase in das 

Erdgasnetz einzuspeisen und durch dieses Netz zu transportieren.
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Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. "Erdgasunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die mindestens eine der 

Funktionen Gewinnung, Fernleitung, Verteilung, Lieferung, Kauf oder Speicherung von 

Erdgas, einschließlich verflüssigtem Erdgas, wahrnimmt und die kommerzielle, technische 

und/oder wartungsbezogene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen erfüllt, 

mit Ausnahme der Endkunden;

2. "vorgelagertes Rohrleitungsnetz" Rohrleitungen oder ein Netz von Rohrleitungen, deren 

Betrieb und/oder Bau Teil eines Öl- oder Gasgewinnungsvorhabens ist oder die dazu ver-

wendet werden, Erdgas von einer oder mehreren solcher Anlagen zu einer Aufbereitungs-

anlage, zu einem Terminal oder zu einem an der Küste gelegenen Endanlandeterminal zu 

leiten;

3. "Fernleitung" den Transport von Erdgas durch ein Hochdruckfernleitungsnetz, mit Aus-

nahme von vorgelagerten Rohrleitungsnetzen, zum Zweck der Belieferung von Kunden, 

jedoch mit Ausnahme der Versorgung;
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4. "Fernleitungsnetzbetreiber" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion der 

Fernleitung wahrnimmt und verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erfor-

derlichenfalls den Ausbau des Fernleitungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und gege-

benenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der 

langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Transport von Gas 

zu befriedigen;

5. "Verteilung" den Transport von Erdgas über örtliche oder regionale Leitungsnetze zum 

Zweck der Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versorgung;

6. "Verteilernetzbetreiber" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion der Ver-

teilung wahrnimmt und verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erforderli-

chenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls 

der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen 

Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Verteilung von Gas zu befriedi-

gen;

7. "Versorgung" (bzw. "Lieferung") den Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs von Erd-

gas, einschließlich verflüssigtem Erdgas, an Kunden;

8. "Versorgungsunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion der 

Versorgung wahrnimmt; 
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9. "Speicheranlage" eine einem Erdgasunternehmen gehörende und/oder von ihm betriebene 

Anlage zur Speicherung von Erdgas, einschließlich des zu Speicherzwecken genutzten 

Teils von LNG-Anlagen, jedoch mit Ausnahme des Teils, der für eine Gewinnungstätigkeit 

genutzt wird; ausgenommen sind auch Einrichtungen, die ausschließlich Fernleitungsnetz-

betreibern bei der Wahrnehmung ihrer Funktionen vorbehalten sind;

10. "Betreiber einer Speicheranlage" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion 

der Speicherung wahrnimmt und für den Betrieb einer Speicheranlage verantwortlich ist;

11. "LNG-Anlage" eine Kopfstation zur Verflüssigung von Erdgas oder zur Einfuhr, Entla-

dung und Wiederverdampfung von verflüssigtem Erdgas; darin eingeschlossen sind Hilfs-

dienste und die vorübergehende Speicherung, die für die Wiederverdampfung und die an-

schließende Einspeisung in das Fernleitungsnetz erforderlich sind, jedoch nicht die zu 

Speicherzwecken genutzten Teile von LNG-Kopfstationen;

12. "Betreiber einer LNG-Anlage" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion der 

Verflüssigung von Erdgas oder der Einfuhr, Entladung und Wiederverdampfung von ver-

flüssigtem Erdgas wahrnimmt und für den Betrieb einer LNG-Anlage verantwortlich ist;
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13. "Netz" alle Fernleitungsnetze, Verteilernetze, LNG-Anlagen und/oder Speicheranlagen, die 

einem Erdgasunternehmen gehören und/oder von ihm betrieben werden, einschließlich 

Netzpufferung und seiner Anlagen, die zu Hilfsdiensten genutzt werden, und der Anlagen 

verbundener Unternehmen, die für den Zugang zur Fernleitung, zur Verteilung und zu 

LNG-Anlagen erforderlich sind;

14. "Hilfsdienste" sämtliche für den Zugang zu und den Betrieb von Fernleitungsnetzen,, Ver-

teilernetzen, LNG-Anlagen und/oder Speicheranlagen erforderlichen Dienste und Einrich-

tungen, einschließlich Lastausgleichs- und Mischungsanlagen, jedoch mit Ausnahme von 

Anlagen, die ausschließlich Fernleitungsnetzbetreibern für die Wahrnehmung ihrer Aufga-

ben vorbehalten sind; 

15. "Netzpufferung" die Speicherung von Gas durch Verdichtung in Erdgasfernleitungs- und 

Erdgasverteilernetzen; ausgenommen sind Einrichtungen, die Fernleitungsnetzbetreibern 

bei der Wahrnehmung ihrer Funktionen vorbehalten sind;

16. "Verbundnetz" eine Anzahl von Netzen, die miteinander verbunden sind;

17. "Verbindungsleitung" eine Fernleitung, die eine Grenze zwischen Mitgliedstaaten quert 

oder überspannt und einzig dem Zweck dient, die nationalen Fernleitungsnetze dieser Mit-

gliedstaaten zu verbinden;

18. "Direktleitung" eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Erdgasleitung;
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19. "integriertes Erdgasunternehmen" ein vertikal oder horizontal integriertes Unternehmen;

20. "vertikal integriertes Unternehmen" ein Erdgasunternehmen oder eine Gruppe von Unter-

nehmen, in der ein und dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind), direkt oder indirekt 

Kontrolle auszuüben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die betreffende Gruppe 

von Unternehmen mindestens eine der Funktionen Fernleitung, Verteilung, LNG oder 

Speicherung und mindestens eine der Funktionen Gewinnung oder Lieferung von Erdgas 

wahrnimmt;

21. "horizontal integriertes Unternehmen" ein Unternehmen, das mindestens eine der Funktio-

nen Gewinnung, Fernleitung, Verteilung, Lieferung oder Speicherung von Erdgas wahr-

nimmt und das außerdem eine weitere Tätigkeit außerhalb des Gasbereichs ausübt;

22. "verbundene Unternehmen" verbundene Unternehmen im Sinne von Artikel 41 der Sieben-

ten Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 44 Absatz 2 

Buchstabe g * des Vertrags über den konsolidierten Abschluss 1 und/oder assoziierte Unter-

nehmen im Sinne von Artikel 33 Absatz 1 jener Richtlinie und/oder Unternehmen, die den-

selben Aktionären gehören;

  

* Der Titel der Richtlinie 83/349/EWG wurde angepasst, um der gemäß Artikel 12 des Ver-
trags von Amsterdam vorgenommenen Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme betraf Ar-
tikel 54 Absatz 3 Buchstabe g.

1 ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. 
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23. "Netzbenutzer" natürliche oder juristische Personen, die in das Netz einspeisen oder daraus 

versorgt werden;

24. "Kunden" Erdgasgroßhändler, -endkunden oder -unternehmen, die Erdgas kaufen;

25. "Haushaltskunden" Kunden, die Erdgas für den Eigenverbrauch im Haushalt kaufen;

26. "Nichthaushaltskunden" Kunden, die Erdgas für andere Zwecke als den Eigenverbrauch im 

Haushalt kaufen;

27. "Endkunden" Kunden, die Erdgas für den Eigenbedarf kaufen;

28. "zugelassene Kunden" Kunden, denen es gemäß Artikel 36 frei steht, Gas von einem Liefe-

ranten ihrer Wahl zu kaufen;

29. "Großhändler" natürliche und juristische Personen mit Ausnahme von Fernleitungs- und 

Verteilernetzbetreibern, die Erdgas zum Zweck des Weiterverkaufs innerhalb oder außer-

halb des Netzes, in dem sie ansässig sind, kaufen;

30. "langfristige Planung" die langfristige Planung der Versorgungs- und Transportkapazität 

von Erdgasunternehmen zur Deckung der Erdgasnachfrage des Netzes, zur Diversifizie-

rung der Versorgungsquellen und zur Sicherung der Versorgung der Kunden; 
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31. "entstehender Markt" einen Mitgliedstaat, in dem die erste kommerzielle Lieferung auf-

grund seines ersten langfristigen Erdgasliefervertrags nicht mehr als zehn Jahre zurück-

liegt; 

32. "Sicherheit" sowohl die Sicherheit der Versorgung mit Erdgas als auch die Betriebssicher-

heit;

33. "neue Infrastruktur" eine Infrastruktur, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtli-

nie noch nicht fertig gestellt ist;

34. "Gasversorgungsvertrag" einen Vertrag über die Lieferung von Erdgas, mit Ausnahme von 

Gasderivaten;

35. "Gasderivat" ein in Abschnitt C Nummern 5, 6 oder 7 des Anhangs I der Richtlinie 

2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte 

für Finanzinstrumente1 genanntes Finanzinstrument, sofern dieses Instrument Erdgas be-

trifft;

36. "Kontrolle" Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder zusammen unter Berück-

sichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen 

bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere 

durch

a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens 

des Unternehmens;

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, 

die Beratungen oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren.

  

1 ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1.
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KAPITEL II

Allgemeine Vorschriften für die Organisation des Sektors

Artikel 3

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der Kunden

1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten entsprechend ihrem institutionellen Aufbau und unter 

Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, dass Erdgasunternehmen unbeschadet des Absat-

zes 2 nach den in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätzen und im Hinblick auf die Er-

richtung eines wettbewerbsorientierten, sicheren und unter ökologischen Aspekten nach-

haltigen Erdgasmarkts betrieben werden und dass diese Unternehmen hinsichtlich der 

Rechte und Pflichten nicht diskriminiert werden.

2. Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter Beachtung der einschlägigen Bestim-

mungen des Vertrags, insbesondere des Artikels 86, den im Gassektor tätigen Unterneh-

men im Allgemeinen wirtschaftlichen Interesse Verpflichtungen auferlegen, die sich auf 

Sicherheit, einschließlich Versorgungssicherheit, Regelmäßigkeit, Qualität und Preis der 

Versorgung sowie Umweltschutz, einschließlich Energieeffizienz und Klimaschutz, bezie-

hen können. Solche Verpflichtungen müssen klar festgelegt, transparent, nichtdiskriminie-

rend und überprüfbar sein und den gleichberechtigten Zugang von Erdgasunternehmen der 

Gemeinschaft zu den nationalen Verbrauchern sicherstellen. In Bezug auf die Versor-

gungssicherheit, die Energieeffizienz/Nachfragesteuerung sowie zur Erreichung der Um-

weltziele im Sinne dieses Absatzes können die Mitgliedstaaten eine langfristige Planung 

vorsehen, wobei die Möglichkeit zu berücksichtigen ist, dass Dritte Zugang zum Netz er-

halten wollen.
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3. Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Endkunden und zur 

Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzes und tragen insbesondere dafür Sorge, 

dass für schutzbedürftige Kunden ein angemessener Schutz besteht, wozu auch geeignete 

Maßnahmen gehören, mit denen diesen Kunden geholfen wird, den Ausschluss von der 

Versorgung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang können sie Maßnahmen zum Schutz 

von Kunden in abgelegenen Gebieten treffen, die an das Erdgasnetz angeschlossen sind. 

Sie können für an das Gasnetz angeschlossene Kunden einen Versorger letzter Instanz be-

nennen. Sie gewährleisten einen hohen Verbraucherschutz, insbesondere in Bezug auf die 

Transparenz der allgemeinen Vertragsbedingungen, allgemeine Informationen und Streit-

beilegungsverfahren. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zugelassene Kunden tatsäch-

lich zu einem neuen Lieferanten wechseln können. Zumindest im Fall der Haushaltskunden

schließen solche Maßnahmen die in Anhang A aufgeführten Maßnahmen ein.

4. Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des sozialen 

und wirtschaftlichen Zusammenhalts sowie des Umweltschutzes, wozu auch Maßnahmen 

zur Bekämpfung von Klimaveränderungen gehören können, und der Versorgungssicher-

heit. Diese Maßnahmen können insbesondere die Schaffung geeigneter wirtschaftlicher 

Anreize für den Aufbau und den Erhalt der erforderlichen Netzinfrastruktur einschließlich 

der Verbindungsleitungskapazitäten gegebenenfalls unter Einsatz aller auf einzelstaatlicher 

Ebene oder auf Gemeinschaftsebene vorhandenen Instrumente umfassen.
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5. Die Mitgliedstaaten können beschließen, Artikel 4 nicht auf die Verteilung anzuwenden, 

soweit eine Anwendung die Erfüllung der den Erdgasunternehmen im Allgemeinen wirt-

schaftlichen Interesse auferlegten Verpflichtungen de jure oder de facto verhindern würde, 

und soweit die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt 

wird, das den Interessen der Gemeinschaft zuwiderläuft. Im Interesse der Gemeinschaft 

liegt insbesondere der Wettbewerb um zugelassene Kunden in Übereinstimmung mit dieser 

Richtlinie und mit Artikel 86 des Vertrags.

6. Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission über 

alle Maßnahmen, die sie zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen einschließ-

lich des Verbraucher- und des Umweltschutzes getroffen haben, und über deren mögliche 

Auswirkungen auf den nationalen und internationalen Wettbewerb, und zwar unabhängig 

davon, ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser Richtlinie erforderlich ist oder 

nicht. Sie unterrichten die Kommission anschließend alle zwei Jahre über Änderungen der 

Maßnahmen, unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser 

Richtlinie erforderlich ist oder nicht. 
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Artikel 4

Genehmigungsverfahren

1. In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine Lizenz, Erlaubnis, Konzession, Zustim-

mung oder Zulassung) für den Bau oder den Betrieb von Erdgasanlagen erforderlich ist, 

erteilen die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zuständige Behörde nach den 

Absätzen 2 bis 4 Genehmigungen zum Bau und/oder Betrieb derartiger Anlagen, Leitun-

gen und dazugehöriger Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet. Die Mitgliedstaaten oder 

eine von ihnen benannte zuständige Behörde können auf derselben Grundlage ferner Ge-

nehmigungen für die Lieferung von Erdgas, auch an Großhändler, erteilen.

2. Mitgliedstaaten, die über ein Genehmigungssystem verfügen, legen objektive und nicht-

diskriminierende Kriterien fest, die ein Unternehmen erfüllen muss, das eine Genehmigung 

für den Bau und/oder den Betrieb von Erdgasanlagen oder eine Genehmigung für die Ver-

sorgung mit Erdgas beantragt. Die nichtdiskriminierenden Kriterien und Verfahren für die 

Erteilung von Genehmigungen werden veröffentlicht.

3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Gründe für die Verweigerung einer Genehmi-

gung objektiv und nichtdiskriminierend sind und dem Antragsteller bekannt gegeben wer-

den. Die Begründung der Verweigerung wird der Kommission zur Unterrichtung mitge-

teilt. Die Mitgliedstaaten führen ein Verfahren ein, das dem Antragsteller die Möglichkeit 

gibt, gegen eine Verweigerung Rechtsmittel einzulegen.



14540/2/08 REV 2 38
DG C DE

4. Bei der Erschließung neu in die Versorgung einbezogener Gebiete und allgemein im Inte-

resse eines effizienten Betriebs können die Mitgliedstaaten es unbeschadet des Artikels 37 

ablehnen, eine weitere Genehmigung für den Bau und den Betrieb von Verteilerleitungs-

netzen in einem bestimmten Gebiet zu erteilen, wenn in diesem Gebiet bereits solche Lei-

tungsnetze gebaut wurden oder in Planung sind und die bestehenden oder geplanten Kapa-

zitäten nicht ausgelastet sind.

Artikel 5

Monitoring der Versorgungssicherheit

Die Mitgliedstaaten sorgen für ein Monitoring der Versorgungssicherheit. Soweit die Mitgliedstaa-

ten es für angebracht halten, können sie diese Aufgabe den in Artikel 44 Absatz 1 genannten Regu-

lierungsbehörden übertragen. Dieses Monitoring betrifft insbesondere das Verhältnis zwischen An-

gebot und Nachfrage auf dem heimischen Markt, die erwartete Nachfrageentwicklung und das ver-

fügbare Angebot, in der Planung und im Bau befindliche zusätzliche Kapazitäten, die Qualität und 

den Umfang der Netzwartung sowie Maßnahmen zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur Be-

wältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Versorger. Die zuständigen Behörden veröffentlichen 

bis 31. Juli eines jeden Jahres einen Bericht über die bei dem Monitoring dieser Aspekte gewonne-

nen Erkenntnisse und etwaige getroffene oder geplante diesbezügliche Maßnahmen und übermitteln 

ihn unverzüglich der Kommission.
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Artikel 6

Regionale Solidarität

1. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit auf dem Erdgasbinnenmarkt arbeiten die 

Mitgliedstaaten mit dem Ziel zusammen, die regionale und bilaterale Solidarität zu för-

dern. 

2. Diese Zusammenarbeit betrifft Situationen, die kurzfristig zu einer gravierenden Unterbre-

chung der Versorgung eines Mitgliedstaats führen oder führen können. Die Zusammenar-

beit umfasst unter anderem folgende Aspekte:

a) Koordinierung nationaler Notfallmaßnahmen im Sinne von Artikel 8 der Richtlinie 

2004/67/EG des Rates vom 26. April 2004 über Maßnahmen zur Gewährleistung der 

sicheren Erdgasversorgung1;

b) Ermittlung und, soweit erforderlich, Aufbau oder Ausbau von Strom- und Erdgasver-

bindungsleitungen, und

c) Bedingungen und praktische Modalitäten einer gegenseitigen Unterstützung.

3. Die Kommission wird regelmäßig über diese Zusammenarbeit unterrichtet.

4. Die Kommission kann Leitlinien für die regionale Kooperation im Geiste der Solidarität 

erlassen. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richt-

linie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 50 Absatz 3 genannten Regelungsver-

fahren mit Kontrolle erlassen.

  

1 ABl. L 127 vom 29.4.2004, S. 92.
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Artikel 7

Förderung der regionalen Zusammenarbeit

1. Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre nationalen Märkte zumindest auf regiona-

ler Ebene zu integrieren. Die Mitgliedstaaten fördern insbesondere die Zusammenarbeit 

der Fernleitungsnetzbetreiber auf regionaler Ebene und die Kohärenz ihrer Rechtsvor-

schriften und des Regulierungsrahmens. Die geografischen Gebiete, auf die sich diese re-

gionale Zusammenarbeit erstreckt, umfassen die gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Verord-

nung (EG) Nr. …/…* festgelegten geografischen Gebiete. Diese Zusammenarbeit kann 

sich zusätzlich auf andere geografische Gebiete erstrecken.

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten im Zuge der Umsetzung dieser Richtlinie, dass die Fern-

leitungsnetzbetreiber für Zwecke der Kapazitätszuweisung und der Überprüfung der Netz-

sicherheit auf regionaler Ebene über ein oder mehrere integrierte Systeme verfügen, die 

sich auf zwei oder mehr Mitgliedstaaten erstrecken. 

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14548/08 einfügen.
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3. Wirken vertikal integrierte Fernleitungsnetzbetreiber an einem zur Umsetzung der Zusam-

menarbeit errichteten gemeinsamen Unternehmen mit, so stellt dieses gemeinsame Unter-

nehmen ein Gleichbehandlungsprogramm auf und führt es durch: darin sind die Maßnah-

men aufgeführt, mit denen sichergestellt wird, dass diskriminierende und wettbewerbswi-

drige Verhaltensweisen ausgeschlossen werden. In dem Gleichbehandlungsprogramm ist 

festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung des 

Ziels der Vermeidung diskriminierenden und wettbewerbswidrigen Verhaltens haben. Das 

Programm bedarf der Genehmigung durch die Agentur. Die Einhaltung des Programms 

wird durch die Gleichbehandlungsbeauftragten der vertikal integrierten Fernleitungsnetz-

betreiber unabhängig kontrolliert.

Artikel 8

Technische Vorschriften

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Kriterien für die technische Betriebssicherheit festgelegt 

und für den Netzanschluss von LNG-Anlagen, Speicheranlagen, sonstigen Fernleitungs- oder Ver-

teilersystemen sowie Direktleitungen technische Vorschriften mit Mindestanforderungen an die 

Auslegung und den Betrieb ausgearbeitet und veröffentlicht werden. Diese technischen Vorschrif-

ten müssen die Interoperabilität der Netze sicherstellen sowie objektiv und nichtdiskriminierend 

sein. Sie werden der Kommission gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Nor-

men und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-

schaft1 mitgeteilt.

  

1 ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. 
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KAPITEL III

Fernleitung, Speicherung und LNG

Artikel 9

Entflechtung der Fernleitungsnetze und der Fernleitungsnetzbetreiber

1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ab dem …*

a) jedes Unternehmen, das Eigentümer eines Fernleitungsnetzes ist, als Fernleitungs-

netzbetreiber agiert;

b) nicht ein und dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind),

i) direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine 

der Funktionen der Gewinnung oder der Versorgung wahrnimmt, und direkt 

oder indirekt die Kontrolle über einen Fernleitungsnetzbetreiber oder ein Fern-

leitungsnetz auszuüben oder Rechte an einem Fernleitungsnetzbetreiber oder 

einem Fernleitungsnetz auszuüben

oder

ii) direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Fernleitungsnetzbetreiber oder ein 

Fernleitungsnetz auszuüben und direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Un-

ternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Gewinnung oder Versorgung 

wahrnimmt, oder Rechte an einem solchen Unternehmen auszuüben;

  

* ABl.: Bitte das Datum des Umsetzungstermins + 1 Jahr einsetzen, d.h. 30 Monate nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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c) nicht ein und dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind), Mitglieder des Aufsichtsra-

tes, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe 

eines Fernleitungsnetzbetreibers oder eines Fernleitungsnetzes zu bestellen und di-

rekt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funk-

tionen Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem solchen 

Unternehmen auszuüben, und

d) nicht ein und dieselbe Person berechtigt ist, Mitglied des Aufsichtsrates, des Verwal-

tungsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe sowohl eines Un-

ternehmens, das eine der Funktionen der Gewinnung oder der Versorgung wahr-

nimmt, als auch eines Fernleitungsnetzbetreibers oder eines Fernleitungsnetzes zu 

sein.

2. Die in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Rechte schließen insbesondere Folgendes 

ein:

a) die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten oder

b) die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur ge-

setzlichen Vertretung berufenen Organe zu bestellen.
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3. Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b schließt der Begriff "Unternehmen, das eine 

der Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt" auch ein "Unternehmen, das 

eine der Funktionen Erzeugung und Versorgung wahrnimmt" im Sinne der Richtlinie 

…/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt*1 ein und schließen die Begriffe "Fernlei-

tungsnetzbetreiber" und "Fernleitungsnetz" auch "Übertragungsnetzbetreiber" und "Über-

tragungsnetz" im Sinne der Richtlinie …/…** ein.

4. Die Mitgliedstaaten können bis zum …*** Ausnahmen von den Bestimmungen des Absat-

zes 1 Buchstaben b und c zulassen, sofern die Fernleitungsnetzbetreiber nicht Teil eines 

vertikal integrierten Unternehmens sind.

  

* ABl.: Bitte Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der Richtlinie in Dokument 
st14539/08 einfügen.

1 ABl. L .
** ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument st14539/08 einfügen.
*** ABl.: Bitte das Datum des Umsetzungstermins + 2 Jahre einsetzen, d.h. 42 Monate nach 

dem Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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5. Die Verpflichtung des Absatzes 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels gilt als erfüllt, 

wenn zwei oder mehr Unternehmen, die Eigentümer von Fernleitungsnetzen sind, ein Ge-

meinschaftsunternehmen gründen, das in zwei oder mehr Mitgliedstaaten als Fernleitungs-

netzbetreiber für die betreffenden Fernleitungsnetze tätig ist. Kein anderes Unternehmen 

darf Teil des Gemeinschaftsunternehmens sein, es sei denn, es wurde gemäß Artikel 15 als 

unabhängiger Netzbetreiber oder als ein unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber für die 

Zwecke des Kapitels IV zugelassen.

6. Für die Umsetzung dieses Artikels gilt Folgendes: Handelt es sich bei der in Absatz 1 

Buchstaben b, c und d genannten Person um den Mitgliedstaat oder eine andere öffentliche 

Stelle, so gelten zwei von einander getrennte öffentlich-rechtliche Stellen, die einerseits die 

Kontrolle über einen Fernleitungsnetzbetreiber oder über ein Fernleitungsnetz und anderer-

seits über ein Unternehmen, das eine der Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahr-

nimmt, ausüben, nicht als ein und dieselbe(n) Person(en).

7. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass weder die in Artikel 16 genannten wirtschaftlich 

sensiblen Informationen, über die ein Fernleitungsnetzbetreiber verfügt, der Teil eines ver-

tikal integrierten Unternehmens war, noch sein Personal an Unternehmen weitergegeben 

werden, die eine der Funktionen der Gewinnung oder der Versorgung wahrnehmen.
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8. In den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am…* einem vertikal integrierten Unterneh-

men gehört, kann ein Mitgliedstaaten entscheiden, Absatz 1 nicht anzuwenden. 

In diesem Fall muss der betreffende Mitgliedstaat entweder 

a) einen unabhängigen Netzbetreiber gemäß Artikel 9 benennen oder

b) die Bestimmungen des Kapitels IV einhalten.

9. In den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am … * einem vertikal integrierten Unterneh-

men gehört und Regelungen bestehen, die eine wirksamere Unabhängigkeit des Fernlei-

tungsnetzbetreibers gewährleisten als die Bestimmungen des Kapitels IV, kann ein Mit-

gliedstaaten entscheiden, Absatz 1 nicht anzuwenden

10. Bevor ein Unternehmen als Fernleitungsnetzbetreiber nach Absatz 9 des vorliegenden Arti-

kels zugelassen und benannt wird, ist es nach den Verfahren des Artikels 10 Absätze 4, 5

und 6 der vorliegenden Richtlinie und des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. …** zu zer-

tifizieren, wobei die Kommission überprüft, ob die bestehenden Regelungen eindeutig eine 

wirksamere Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers gewährleisten als die Bestim-

mungen des Kapitels IV.

  

* ABl.: Bitte das Datum des Zeitpunkts des Inkrafttretens dieser Richtlinie einfügen.
* ABl.: Bitte das Datum des Zeitpunkts des Inkrafttretens dieser Richtlinie einfügen.
** ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14548/08 einfügen.
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11. Vertikal integrierte Unternehmen, die ein Fernleitungsnetz besitzen, können in keinem Fall 

daran gehindert werden, Schritte zur Einhaltung des Absatzes 1 zu unternehmen.

12. Unternehmen, die eine der Funktionen der Gewinnung oder der Versorgung wahrnehmen, 

können in einem Mitgliedstaat, der Absatz 1 anwendet, unter keinen Umständen direkt 

oder indirekt die Kontrolle über einen entflochtenen Fernleitungsnetzbetreiber übernehmen 

oder Rechte an diesem Fernleitungsnetzbetreiber ausüben.

Artikel 10

Benennung und Zertifizierung von Fernleitungsnetzbetreibern

1. Bevor ein Unternehmen als Fernleitungsnetzbetreiber zugelassen und benannt wird, muss 

es gemäß den in den Absätzen 4, 5 und 6 des vorliegenden Artikels und in Artikel 3 der 

Verordnung (EG) Nr. …**genannten Verfahren zertifiziert werden.

2. Unternehmen, die Eigentümer eines Fernleitungsnetzes sind und denen von der nationalen 

Regulierungsbehörde gemäß dem unten beschriebenen Zertifizierungsverfahren beschei-

nigt wurde, dass sie den Anforderungen des Artikels 9 genügen, werden von den Mitglied-

staaten zugelassen und als Fernleitungsnetzbetreiber benannt. Die Benennung der Fernlei-

tungsnetzbetreiber wird der Kommission mitgeteilt und im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht.

  

** ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14548/08 einfügen.
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3. Die Fernleitungsnetzbetreiber unterrichten die Regulierungsbehörde über alle geplanten 

Transaktionen, die eine Neubewertung erforderlich machen können, bei der festzustellen 

ist, ob sie die Anforderungen des Artikels 9 erfüllen.

4. Die Regulierungsbehörden überwachen die ständige Einhaltung des Artikels 9. Um die 

Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen, leiten sie ein Zertifizierungsverfahren ein

a) bei Erhalt einer Mitteilung eines Fernleitungsnetzbetreibers gemäß Absatz 3; 

b) aus eigener Initiative, wenn sie Kenntnis von einer geplanten Änderung bezüglich 

der Rechte an oder der Einflussnahme auf Fernleitungsnetzeigentümer oder Fernlei-

tungsnetzbetreiber erlangen und diese Änderung zu einem Verstoß gegen Artikel 9 

führen kann oder wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass es bereits zu einem 

derartigen Verstoß gekommen ist, oder

c) wenn die Kommission einen entsprechend begründeten Antrag stellt.
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5. Die Regulierungsbehörden entscheiden innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten ab 

dem Tag der Mitteilung des Fernleitungsnetzbetreibers oder ab Antragstellung durch die 

Kommission über die Zertifizierung eines Fernleitungsnetzbetreibers. Nach Ablauf dieser 

Frist gilt die Zertifizierung als erteilt. Die ausdrückliche oder stillschweigende Entschei-

dung der Regulierungsbehörde wird erst nach Abschluss des in Absatz 6 beschriebenen 

Verfahrens wirksam.

6. Die ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung über die Zertifizierung eines Fern-

leitungsnetzbetreibers wird der Kommission zusammen mit allen die Entscheidung betref-

fenden relevanten Informationen unverzüglich von der Regulierungsbehörde übermittelt. 

Die Kommission handelt nach dem Verfahren des Artikels 23 der Verordnung (EG) 

Nr. …*.

7. Die Regulierungsbehörden und die Kommission können Fernleitungsnetzbetreiber und Un-

ternehmen, die eine der Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnehmen, um Bereit-

stellung sämtlicher für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß diesem Artikel relevanten In-

formationen ersuchen.

8. Die Regulierungsbehörden und die Kommission behandeln wirtschaftlich sensible Infor-

mationen vertraulich.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14545/08 einfügen.
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Artikel 11

Zertifizierung in Bezug auf Drittländer

1. Beantragt ein Fernleitungsnetzeigentümer oder -betreiber, der von einer oder mehreren 

Personen aus einem oder mehreren Drittländern kontrolliert wird, eine Zertifizierung, so 

teilt die Regulierungsbehörde dies der Kommission mit.

Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission ferner unverzüglich alle Umstände mit, die 

dazu führen würden, dass eine oder mehrere Personen aus einem oder mehreren Drittlän-

dern die Kontrolle über ein Fernleitungsnetz oder einen Fernleitungsnetzbetreiber erhalten. 

2. Die Fernleitungsnetzbetreiber teilen der Regulierungsbehörde alle Umstände mit, die dazu 

führen würden, dass eine oder mehrere Personen aus einem oder mehreren Drittländern die 

Kontrolle über das Fernleitungsnetz oder den Fernleitungsnetzbetreiber erhalten.

3. Die Regulierungsbehörde nimmt innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der Mitteilung 

des Fernleitungsnetzbetreibers einen Entwurf einer Entscheidung über die Zertifizierung 

eines Fernleitungsnetzbetreibers an. Sie verweigert die Zertifizierung, wenn nicht 

a) nachgewiesen wird, dass die betreffende Rechtsperson den Anforderungen von Arti-

kel 9 genügt, und 
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b) der Regulierungsbehörde oder einer anderen vom Mitgliedstaat benannten zuständi-

gen Behörde nachgewiesen wird, dass die Erteilung der Zertifizierung die Sicherheit 

der Energieversorgung des Mitgliedstaats und der Gemeinschaft nicht gefährdet. Bei 

der Prüfung dieser Frage berücksichtigt die Regulierungsbehörde oder die entspre-

chend benannte andere zuständige Behörde

i) die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft gegenüber diesem Drittland, die aus 

dem Völkerrecht – auch aus einem Abkommen mit einem oder mehreren Dritt-

ländern, dem die Gemeinschaft als Vertragspartei angehört und in dem Fragen 

der Energieversorgungssicherheit behandelt werden – erwachsen;

ii) die Rechte und Pflichten des Mitgliedstaats gegenüber diesem Drittland, die 

aus den mit diesem geschlossenen Abkommen erwachsen, soweit sie mit dem 

Gemeinschaftsrecht in Einklang stehen, und

iii) andere spezielle Gegebenheiten des Einzelfalls und des betreffenden Dritt-

lands.

4. Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission unverzüglich die Entscheidung zusammen 

mit allen die Entscheidung betreffenden relevanten Informationen mit. 
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5. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Regulierungsbehörde und/oder die benannte 

zuständige Behörde gemäß Absatz 3 Buchstabe b vor der Annahme einer Entscheidung der 

Regulierungsbehörde über die Zertifizierung die Stellungnahme der Kommission zu der 

Frage einholt, ob

a) die betreffende Rechtsperson den Anforderungen von Artikel 9 genügt und 

b) eine Gefährdung der Energieversorgungssicherheit der Gemeinschaft durch die Ertei-

lung der Zertifizierung ausgeschlossen ist.

6. Die Kommission prüft den Antrag nach Absatz 5 unmittelbar nach seinem Eingang. Inner-

halb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang des Antrags übermittelt sie der na-

tionalen Regulierungsbehörde – oder, wenn der Antrag von der benannten zuständigen Be-

hörde gestellt wurde, dieser Behörde – ihre Stellungnahme. 

Zur Ausarbeitung der Stellungnahme kann die Kommission die Standpunkte der Agentur, 

des betroffenen Mitgliedstaats sowie interessierter Kreise einholen. In diesem Fall verlän-

gert sich die Zweimonatsfrist um zwei Monate.

Legt die Kommission innerhalb des in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Zeitraums 

keine Stellungnahme vor, so wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die 

Entscheidung der Regulierungsbehörde erhebt.
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7. Bei der Bewertung der Frage, ob die Kontrolle durch eine oder mehrere Personen aus 

einem oder mehreren Drittländern die Energieversorgungssicherheit in der Gemeinschaft 

nicht gefährden werden, berücksichtigt die Kommission Folgendes: 

a) die besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls und des/der betreffenden Drittlands/

Drittländer sowie

b) die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft gegenüber diesem/n Drittland/Drittlän-

dern, die aus dem Völkerrecht – auch aus einem Abkommen mit einem oder mehre-

ren Drittländern, dem die Gemeinschaft als Vertragspartei angehört und durch das 

Fragen der Versorgungssicherheit geregelt werden – erwachsen. 

8. Die nationale Regulierungsbehörde erlässt ihre endgültige Entscheidung über die Zertifi-

zierung innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der in Absatz 6 genannten Frist. Die na-

tionale Regulierungsbehörde trägt in ihrer endgültigen Entscheidung der Stellungnahme 

der Kommission so weit wie möglich Rechnung. Die Mitgliedstaaten haben in jedem Fall 

das Recht, die Zertifizierung abzulehnen, wenn die Erteilung der Zertifizierung die Sicher-

heit der Energieversorgung des Mitgliedstaats gefährdet. Hat der Mitgliedstaat eine andere 

zuständige Behörde für die Bewertung nach Absatz 3 Buchstabe b benannt, so kann er vor-

schreiben, dass die nationale Regulierungsbehörde ihre endgültige Entscheidung in Ein-

klang mit der Bewertung dieser zuständigen Behörde erlassen muss. Die endgültige Ent-

scheidung der Regulierungsbehörde wird zusammen mit der Stellungnahme der Kommis-

sion veröffentlicht.
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9. Dieser Artikel berührt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, in Einklang mit dem 

Gemeinschaftsrecht nationale rechtliche Kontrollen zum Schutz legitimer Interessen der 

öffentlichen Sicherheit durchzuführen. 

10. Die Kommission kann Leitlinien erlassen, in denen die Einzelheiten des Verfahrens für die 

Anwendung dieses Artikels festgelegt werden. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht we-

sentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Arti-

kel 50 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

11. Dieser Artikel gilt mit Ausnahme von Absatz 3 Buchstabe a auch für die Mitgliedstaaten, 

für die nach Artikel 48 eine Ausnahmeregelung gilt.

Artikel 12

Benennung der Betreiber von Speicheranlagen und LNG-Anlagen

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Erdgasunternehmen, die Eigentümer von 

Speicheranlagen oder LNG-Anlagen sind, benennen für einen Zeitraum, den die Mitgliedstaaten 

unter Effizienzerwägungen und unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gleichgewichts festle-

gen, einen oder mehrere Betreiber von Speicheranlagen oder LNG.
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Artikel 13

Aufgaben der Fernleitungs-, der Speicherungs- und/oder LNG-Anlagenbetreiber

1. Jeder Betreiber von Fernleitungsnetzen, Speicheranlagen und/oder LNG-Anlagen ist 

verantwortlich,

a) unter wirtschaftlichen Bedingungen und unter gebührender Beachtung des Umwelt-

schutzes sichere, zuverlässige und leistungsfähige Fernleitungsnetze, Speicheranla-

gen und/oder LNG-Anlagen zu betreiben, zu warten und auszubauen;

b) sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenut-

zern, insbesondere zugunsten der mit ihm verbundenen Unternehmen, zu enthalten;

c) anderen Fernleitungsnetzbetreibern, Speicheranlagenbetreibern oder LNG-Anlagen-

betreibern und/oder einem Verteilernetzbetreiber ausreichende Informationen bereit-

zustellen, damit der Transport und die Speicherung von Erdgas so erfolgen kann, 

dass der sichere und effiziente Betrieb des Verbundnetzes sichergestellt ist und

d) den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen effi-

zienten Netzzugang benötigen.
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2. Die von den Fernleitungsnetzbetreibern festgelegten Ausgleichsregelungen für das Gas-

fernleitungsnetz müssen objektiv, transparent und nichtdiskriminierend sein, einschließlich 

der Regelungen über die von den Netzbenutzern für Energieungleichgewichte zu zahlen-

den Entgelte. Die Bedingungen für die Erbringung dieser Leistungen durch die Fernlei-

tungsnetzbetreiber einschließlich Regelungen und Tarife werden gemäß einem mit Arti-

kel 40 Absatz 6 zu vereinbarenden Verfahren in nichtdiskriminierender Weise und kosten-

orientiert festgelegt und veröffentlicht.

3. Die Mitgliedstaaten können den Fernleitungsnetzbetreibern zur Auflage machen, bei der 

Wartung und dem Ausbau des Fernleitungsnetzes, einschließlich der Verbindungskapazi-

täten, bestimmte Mindestanforderungen einzuhalten.

4. Die Fernleitungsnetzbetreiber beschaffen sich die Energie, die sie zur Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben verwenden, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und marktorientierten 

Verfahren.

Artikel 14

Unabhängige Netzbetreiber

1. In den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am …* einem vertikal integrierten Unterneh-

men gehört, können die Mitgliedstaaten entscheiden, Artikel 9 Absatz 1 nicht anzuwenden, 

und auf Vorschlag des Eigentümers des Fernleitungsnetzes einen unabhängigen Netzbe-

treiber benennen. Die Benennung bedarf der Zustimmung der Kommission.

  

* ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie einfügen.
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2. Ein Mitgliedstaat kann einen unabhängigen Netzbetreiber nur unter folgenden Bedingun-

gen zulassen und benennen:

a) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er den Anforderungen des Artikels 9 

Absatz 1 Buchstaben b, c und d genügt. 

b) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er über die erforderlichen finanziel-

len, technischen, personellen und materiellen Ressourcen verfügt, um die Aufgaben 

gemäß Artikel 13 wahrzunehmen.

c) Der Bewerber hat sich verpflichtet, einen von der Regulierungsbehörde überwachten 

10-jährigen Netzentwicklungsplan umzusetzen.

d) Der Eigentümer des Fernleitungsnetzes hat den Nachweis erbracht, dass er in der 

Lage ist, seinen Verpflichtungen gemäß Absatz 5 nachzukommen. Hierzu legt er 

sämtliche mit dem Bewerberunternehmen und etwaigen anderen relevanten Rechts-

personen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen im Entwurf vor.

e) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er in der Lage ist, seinen Verpflich-

tungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. …/… *, auch bezüglich der Zusammenar-

beit der Fernleitungsnetzbetreiber auf europäischer und regionaler Ebene, nachzu-

kommen.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14548/08 einfügen.
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3. Unternehmen, denen von der nationalen Regulierungsbehörde bescheinigt wurde, dass sie 

den Anforderungen des Artikels 11 und des Artikels 14 Absatz 2 genügen, werden von den 

Mitgliedstaaten zugelassen und als Fernleitungsnetzbetreiber benannt. Es gilt das Zertifi-

zierungsverfahren des Artikels 10 der vorliegenden Richtlinie und des Artikels 3 der Ver-

ordnung (EG) Nr. …* oder des Artikels 11 der vorliegenden Richtlinie.

4. Jeder unabhängige Netzbetreiber ist verantwortlich für die Gewährung und Regelung des 

Zugangs Dritter, einschließlich der Erhebung von Zugangsentgelten sowie der Einnahme 

von Engpasserlösen, für Betrieb, Wartung und Ausbau des Fernleitungsnetzes sowie für 

die Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, im Wege einer Investitionspla-

nung eine angemessene Nachfrage zu befriedigen. Beim Ausbau des Fernleitungsnetzes ist 

der unabhängige Netzbetreiber für Planung (einschließlich Genehmigungsverfahren), Bau 

und Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur verantwortlich. Hierzu handelt der unabhän-

gige Netzbetreiber als Fernleitungsnetzbetreiber im Einklang mit den Bestimmungen die-

ses Kapitels. Fernleitungsnetzbetreiber dürfen weder für die Gewährung und Regelung des 

Zugangs Dritter noch für die Investitionsplanung verantwortlich sein.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14548/08 einfügen.
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5. Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, ist der Eigentümer des Fernleitungsnetzes 

zu Folgendem verpflichtet:

a) Er arbeitet im erforderlichen Maße mit dem unabhängigen Netzbetreiber zusammen 

und unterstützt ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, indem er insbesondere 

alle sachdienlichen Informationen liefert.

b) Er finanziert die vom unabhängigen Netzbetreiber beschlossenen und von der Regu-

lierungsbehörde genehmigten Investitionen oder erteilt seine Zustimmung zur Finan-

zierung durch eine andere interessierte Partei, einschließlich des unabhängigen Netz-

betreibers. Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen unterliegen der Geneh-

migung durch die Regulierungsbehörde. Vor ihrer Genehmigung konsultiert die Re-

gulierungsbehörde den Eigentümer des Fernleitungsnetzes sowie die anderen interes-

sierten Parteien.

c) Er sichert die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit den Netzvermögenswerten ab; 

hiervon ausgenommen sind diejenigen Haftungsrisiken, die die Aufgaben des unab-

hängigen Netzbetreibers betreffen, und
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d) er stellt die Garantien, die zur Erleichterung der Finanzierung eines etwaigen Netz-

ausbaus erforderlich sind, mit Ausnahme derjenigen Investitionen, bei denen er ge-

mäß Buchstabe b einer Finanzierung durch eine interessierte Partei, einschließlich 

des unabhängigen Netzbetreibers, zugestimmt hat.

6. In enger Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde wird die zuständige nationale 

Wettbewerbsbehörde mit sämtlichen maßgeblichen Befugnissen ausgestattet, die es ihr er-

möglichen, wirksam zu überwachen, ob der Fernleitungsnetzeigentümer seinen Verpflich-

tungen gemäß Absatz 5 nachkommt.

Artikel 15

Entflechtung der Fernleitungsnetzeigentümer und Speicheranlagenbetreiber

1. Fernleitungsnetzeigentümer - falls ein unabhängiger Netzbetreiber benannt wurde - und 

Speicheranlagenbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten Unternehmens sind, müssen 

zumindest hinsichtlich ihrer Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhän-

gig von den übrigen Tätigkeiten sein, die nicht mit der Fernleitung, Verteilung und Spei-

cherung zusammenhängen.

Dieser Artikel gilt nur für Speicheranlagen, die technisch und/oder wirtschaftlich erforder-

lich sind, um einen effizienten Zugang zum System für die Versorgung der Kunden gemäß 

Artikel 32 zu gewährleisten.
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2. Um die Unabhängigkeit eines Fernleitungsnetzeigentümers und Speicheranlagenbetreibers 

gemäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die folgenden Mindestkriterien anzuwenden:

a) In einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die Leitung des Fernlei-

tungsnetzeigentümers und Speicheranlagenbetreibers zuständigen Personen nicht be-

trieblichen Einrichtungen des integrierten Erdgasunternehmens angehören, die direkt 

oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Erdgasgewinnung, und 

-versorgung zuständig sind.

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interessen der 

für die Leitung des Fernleitungsnetzeigentümers und Speicheranlagenbetreibers zu-

ständigen Personen so berücksichtigt werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit 

gewährleistet ist. 
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c) Der Speicheranlagenbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswerte, die für Betrieb,

Wartung oder Ausbau der Speicheranlagen erforderlich sind, tatsächliche Entschei-

dungsbefugnisse, die er unabhängig von dem integrierten Erdgasunternehmen aus-

übt. Dies darf geeigneten Koordinierungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit 

denen sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunterneh-

mens und seine Aufsichtsrechte über das Management im Hinblick auf die – gemäß 

Artikel 40 Absatz 6 indirekt geregelte – Rentabilität eines Tochterunternehmens ge-

schützt werden. Dies ermöglicht es dem Mutterunternehmen insbesondere, den jähr-

lichen Finanzplan oder ein gleichwertiges Instrument des Speicheranlagenbetreibers 

zu genehmigen und generelle Grenzen für die Verschuldung seines Tochterunter-

nehmens festzulegen. Dies erlaubt es dem Mutterunternehmen nicht, Weisungen be-

züglich des laufenden Betriebs oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder die 

Modernisierung von Speicheranlagen zu erteilen, die über den Rahmen des geneh-

migten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments nicht hinausgehen, und
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d) der Fernleitungsnetzeigentümer und der Speicheranlagenbetreiber stellt ein Gleichbe-

handlungsprogramm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum Ausschluss 

diskriminierenden Verhaltens getroffen werden, und gewährleistet die ausreichende 

Überwachung der Einhaltung dieses Programms. In dem Gleichbehandlungspro-

gramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf 

die Erreichung dieser Ziele haben. Die für die Überwachung des Gleichbehandlungs-

programms zuständige Person oder Stelle legt der Regulierungsbehörde jährlich 

einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird.

3. Die Kommission kann Leitlinien erlassen, um sicherzustellen, dass der Fernleitungsnetz-

eigentümer und der Speicheranlagenbetreiber den Bestimmungen des Absatzes 2 dieses 

Artikels in vollem Umfang und wirksam nachkommt. Diese Maßnahmen zur Änderung 

nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in 

Artikel 50 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.
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Artikel 16

Vertraulichkeitsanforderungen für Betreiber und Eigentümer von Fernleitungsnetzen

1. Unbeschadet des Artikels 29 und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen zur Offenlegung 

von Informationen wahrt jeder Betreiber eines Fernleitungsnetzes, einer Speicheranlage 

und/oder einer LNG-Anlage und jeder Eigentümer eines Fernleitungsnetzes die Vertrau-

lichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Ge-

schäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Informationen über seine eigenen 

Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offen 

gelegt werden. Insbesondere gibt er keine wirtschaftlich sensiblen Informationen an andere 

Teile des Unternehmens weiter, es sei denn, dies ist für die Durchführung einer Transak-

tion erforderlich. Zur Gewährleistung der vollständigen Einhaltung der Regeln zur Infor-

mationsentflechtung stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Eigentümer des Fernlei-

tungsnetzes – wenn es sich um einen Kombinationsnetzbetreiber handelt, auch der Vertei-

lernetzbetreiber – und die übrigen Teile des Unternehmens – abgesehen von Einrichtungen 

rein administrativer Natur oder von IT-Diensten – keine gemeinsamen Einrichtungen wie 

z.B. gemeinsame Rechtsabteilungen in Anspruch nehmen.

2. Betreiber von Fernleitungsnetzen, Speicheranlagen und/oder LNG-Anlagen dürfen wirt-

schaftlich sensible Informationen, die sie von Dritten im Zusammenhang mit der Gewäh-

rung des Netzzugangs oder bei Verhandlungen hierüber erhalten, beim Verkauf oder Er-

werb von Elektrizität durch verbundene Unternehmen nicht missbrauchen.
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KAPITEL IV

Unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber

Artikel 17

Vermögenswerte, Anlagen, Personal und Unternehmensidentität

1. Die Fernleitungsnetzbetreiber müssen über alle personellen, technischen, materiellen und 

finanziellen Ressourcen verfügen, die zur Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser 

Richtlinie und für die Geschäftstätigkeit der Gasfernleitung erforderlich sind; hierfür gilt 

insbesondere Folgendes:

a) Vermögenswerte, die für die Geschäftstätigkeit der Gasfernleitung erforderlich sind, 

einschließlich des Fernleitungsnetzes, müssen Eigentum des Fernleitungsnetzbetrei-

bers sein. 

b) Das Personal, das für die Geschäftstätigkeit der Gasfernleitung erforderlich ist, so 

auch für die Erfüllung aller Aufgaben des Unternehmens, muss beim Fernleitungs-

netzbetreiber angestellt sein. 
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c) Personalleasing und Erbringung von Dienstleistungen für bzw. durch andere Teile 

des vertikal integrierten Unternehmens sind untersagt. Ein Fernleitungsnetzbetreiber 

darf jedoch für das vertikal integrierte Unternehmen Dienstleistungen erbringen, so-

fern dabei 

i) nicht zwischen Nutzern diskriminiert wird, die Dienstleistungen allen Nutzern 

unter den gleichen Vertragsbedingungen zugänglich sind und der Wettbewerb 

bei der Gewinnung und Lieferung nicht eingeschränkt, verzerrt oder unterbun-

den wird und

ii) die dafür geltenden Vertragsbedingungen von der Regulierungsbehörde geneh-

migt werden.

d) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Artikel 20 sind dem 

Fernleitungsnetzbetreiber angemessene finanzielle Ressourcen für künftige Investi-

tionsprojekte und/oder für den Ersatz vorhandener Vermögenswerte nach entspre-

chender Anforderung durch den Fernleitungsnetzbetreiber rechtzeitig vom vertikal 

integrierten Unternehmen bereitzustellen. 

2. Die Geschäftstätigkeit der Gasfernleitung beinhaltet neben den in Artikel 13 aufgeführten 

Aufgaben mindestens die folgenden Tätigkeiten: 
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a) die Vertretung des Fernleitungsnetzbetreibers und die Funktion des Ansprechpartners 

für Dritte und für die Regulierungsbehörden;

b) die Vertretung des Fernleitungsnetzbetreibers innerhalb des Europäischen Netzes der 

Fernleitungsnetzbetreiber (nachstehend "ENTSO (Gas)" genannt);

c) die Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter nach dem Grundsatz der Nichtdis-

kriminierung zwischen Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern. 

d) die Erhebung aller Fernleitungsnetzbezogenen Gebühren, einschließlich Zugangsent-

gelten, Ausgleichsentgelten für Hilfsdienste wie z.B. Gasaufbereitung, Erwerb von 

Leistungen (Ausgleichskosten, Energieverbrauch für Verluste);

e) den Betrieb, die Wartung und den Ausbau eines sicheren, effizienten und wirtschaft-

lichen Fernleitungsnetzes;

f) die Investitionsplanung zur Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, 

eine angemessene Nachfrage zu decken, und der Versorgungssicherheit;

g) die Gründung geeigneter Gemeinschaftsunternehmen, auch mit einem oder mehreren 

Fernleitungsnetzbetreibern, Gasbörsen und anderen relevanten Akteuren, mit dem 

Ziel, die Schaffung von Regionalmärkten zu fördern oder den Prozess der Liberali-

sierung zu erleichtern, und
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h) alle unternehmensspezifischen Einrichtungen und Leistungen, unter anderem Rechts-

abteilung, Buchhaltung und IT-Dienste. 

3. Für Fernleitungsnetzbetreiber gilt die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 68/151/EWG des Rates 1.

4. Fernleitungsnetzbetreiber müssen in Bezug auf ihre Unternehmensidentität, ihre Kommu-

nikation, ihre Markenpolitik sowie ihre Geschäftsräume dafür Sorge tragen, dass eine Ver-

wechslung mit der eigenen Identität des vertikal integrierten Unternehmens oder irgend-

eines Teils davon ausgeschlossen ist.

5. Fernleitungsnetzbetreiber unterlassen die gemeinsame Nutzung von IT-Systemen oder 

-ausrüstung, Liegenschaften und Zugangskontrollsystemen mit jeglichem Unternehmens-

teil vertikal integrierter Unternehmen und gewährleisten, dass sie in Bezug auf IT-Systeme 

oder -ausrüstung und Zugangskontrollsysteme nicht mit denselben Beratern und externen 

Auftragnehmern zusammenarbeiten.

6. Die Rechnungslegung von Fernleitungsnetzbetreibern ist von anderen Wirtschaftsprüfern 

als denen, die die Rechnungsprüfung beim vertikal integrierten Unternehmen oder bei des-

sen Unternehmensteilen vornehmen, zu prüfen. 

Artikel 18

Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers

1. Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Artikel 20 muss der Fernlei-

tungsnetzbetreiber

  

1 Erste Richtlinie 68/151/EWG des Rates vom 9. März 1968 zur Koordinierung der Schutzbe-
stimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Ab-
satz 2 des Vertrages im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um 
diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (ABl. L 65 vom 14.3.1968, S. 8).
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a) in Bezug auf Vermögenswerte oder Ressourcen, die für den Betrieb, die Wartung 

und den Ausbau des Fernleitungsnetzes erforderlich sind, wirksame Entscheidungs-

befugnisse haben, die er unabhängig von dem vertikal integrierten Unternehmen 

ausübt, und

b) die Befugnis haben, Geld auf dem Kapitalmarkt insbesondere durch Aufnahme von 

Darlehen oder Kapitalerhöhung zu beschaffen.

2. Der Fernleitungsnetzbetreiber stellt sicher, dass er jederzeit über die Mittel verfügt, die er 

benötigt, um das Fernleitungsgeschäft ordnungsgemäß und effizient zu führen und um ein 

leistungsfähiges, sicheres und wirtschaftliches Fernleitungsnetz aufzubauen und aufrecht-

zuerhalten. 

3. Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unternehmens, die die Funktionen Gewin-

nung oder Versorgung wahrnehmen, dürfen weder direkt noch indirekt Anteile am Unter-

nehmen des Fernleitungsnetzbetreibers halten. Der Fernleitungsnetzbetreiber darf weder 

direkt noch indirekt Anteile an Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unterneh-

mens, die die Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnehmen, halten und darf keine 

Dividenden oder andere finanzielle Zuwendungen von diesen Tochterunternehmen er-

halten.
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4. Die gesamte Verwaltungsstruktur und die Unternehmenssatzung des Fernleitungsnetzbe-

treibers gewährleisten seine tatsächliche Unabhängigkeit gemäß diesem Kapitel. Das verti-

kal integrierte Unternehmen darf das Wettbewerbsverhalten des Fernleitungsnetzbetreibers 

in Bezug auf dessen laufende Geschäfte und die Netzverwaltung oder in Bezug auf die not-

wendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans gemäß Ar-

tikel 22 weder direkt noch indirekt beeinflussen. 

5. Fernleitungsnetzbetreiber gewährleisten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Arti-

kel 13 und Artikel 17 Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie und bei der Einhaltung von Ar-

tikel 13 Absatz 1, Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 16 Absätze 2, 3 und 5, Artikel 

18 Absatz 6 und Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …*, dass sie weder Perso-

nen noch Körperschaften diskriminieren und dass sie den Wettbewerb bei der Gewinnung 

und Lieferung nicht einschränken, verzerren oder unterbinden. 

6. Für die kommerziellen und finanziellen Beziehungen zwischen dem vertikal integrierten 

Unternehmen und dem Fernleitungsnetzbetreiber, einschließlich der Gewährung von Kre-

diten durch den Fernleitungsnetzbetreiber an das vertikal integrierte Unternehmen, sind die 

marktüblichen Bedingungen einzuhalten. Der Fernleitungsnetzbetreiber führt ausführliche 

Aufzeichnungen über diese kommerziellen und finanziellen Beziehungen und stellt sie der 

Regulierungsbehörde auf Verlangen zur Verfügung. 

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus Dokument st14548/08 einfügen.
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7. Der Fernleitungsnetzbetreiber legt der Regulierungsbehörde sämtliche kommerziellen und 

finanziellen Vereinbarungen mit dem vertikal integrierten Unternehmen zur Genehmigung 

vor. 

8. Der Fernleitungsnetzbetreiber meldet der Regulierungsbehörde die Finanzmittel gemäß 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d, die ihm für künftige Investitionsprojekte und/oder für 

den Ersatz vorhandener Vermögenswerte und Ressourcen zur Verfügung stehen.

9. Das vertikal integrierte Unternehmen unterlässt jede Handlung, die die Erfüllung der Ver-

pflichtungen des Fernleitungsnetzbetreibers nach diesem Kapitel behindern oder gefährden 

würde, und verlangt vom Fernleitungsnetzbetreiber nicht, bei der Erfüllung dieser Ver-

pflichtungen die Zustimmung des vertikal integrierten Unternehmens einzuholen. 

10. Unternehmen, denen von der Regulierungsbehörde bescheinigt wurde, dass sie den Anfor-

derungen dieses Kapitels genügen, werden von den betreffenden Mitgliedstaaten zugelas-

sen und als Fernleitungsnetzbetreiber benannt. Es gilt das Zertifizierungsverfahren des 

Artikels 10 der vorliegenden Richtlinie und des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. …/…*

oder des Artikels 11 der vorliegenden Richtlinie.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus Dokument st14548/08 einfügen.
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Artikel 19

Unabhängigkeit des Personals und der Unternehmensleitung des Fernleitungsnetzbetreibers

1. Entscheidungen, die Ernennungen, Wiederernennungen, Beschäftigungsbedingungen ein-

schließlich Vergütung und Vertragsbeendigung für Personen der Unternehmensleitung 

und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers betreffen, wer-

den von dem gemäß Artikel 20 ernannten Aufsichtsorgan des Fernleitungsnetzbetreibers 

getroffen. 

2. Die Namen und die Regelungen in Bezug auf Funktion, Vertragslaufzeit und -beendigung 

für Personen, die vom Aufsichtsorgan als Personen der obersten Unternehmensleitung 

und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers ernannt oder 

wiederernannt werden, und die Gründe für vorgeschlagene Entscheidungen zur Vertrags-

beendigung sind der Regulierungsbehörde mitzuteilen. Die in Absatz 1 genannten Rege-

lungen und Entscheidungen werden erst verbindlich, wenn die Regulierungsbehörde inner-

halb von drei Wochen nach der Mitteilung keine Einwände erhebt. 

Die Regulierungsbehörde kann Einwände gegen die in Absatz 1 genannte Entscheidung 

erheben,
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a) wenn Zweifel an der beruflichen Unabhängigkeit einer ernannten Person der Unter-

nehmensleitung und/oder eines ernannten Mitglieds der Verwaltungsorgane bestehen 

oder

b) wenn Zweifel an der Berechtigung einer vorzeitigen Vertragsbeendigung bestehen.

3. Es dürfen in den letzten drei Jahren vor einer Ernennung von Personen der Unternehmens-

leitung und/ oder Mitglieder der Verwaltungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers, die 

diesem Unterabsatz unterliegen, bei dem vertikal integrierten Unternehmen, einem seiner 

Unternehmensteile oder bei anderen Mehrheitsanteilseignern als dem Fernleitungsnetzbe-

treiber weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleidet oder berufliche Aufga-

ben wahrgenommen noch Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten 

werden.

Unterabsatz 1 gilt für die Mehrheit der Personen der Unternehmensleitung und/oder Mit-

glieder der Verwaltungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers.
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Die Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane des 

Fernleitungsnetzbetreibers, für die Unterabsatz 1 nicht gilt, dürfen in den letzten sechs Mo-

naten vor ihrer Ernennung bei dem vertikal integrierten Unternehmen keine Führungstätig-

keit oder andere einschlägige Tätigkeit ausgeübt haben.

4. Die Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane und 

die Beschäftigten des Fernleitungsnetzbetreibers dürfen bei anderen Unternehmensteilen 

des vertikal integrierten Unternehmens oder bei deren Mehrheitsanteilseignern weder di-

rekt noch indirekt berufliche Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen 

oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.

5. Die Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane und 

die Beschäftigten des Fernleitungsnetzbetreibers dürfen – mit Ausnahme des Fernleitungs-

netzbetreibers – weder direkt noch indirekt Beteiligungen an Unternehmensteilen des verti-

kal integrierten Unternehmens halten noch finanzielle Zuwendungen von diesen erhalten. 

Ihre Vergütung darf nicht an die Tätigkeiten oder Betriebsergebnisse des vertikal integrier-

ten Unternehmens, soweit sie nicht den Fernleitungsnetzbetreiber betreffen, gebunden sein.
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6. Im Falle von Beschwerden von Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitgliedern 

der Verwaltungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers gegen vorzeitige Vertragsbeendi-

gung ist die effektive Einlegung von Rechtsmitteln bei der Regulierungsbehörde zu ge-

währleisten. 

7. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zum Fernleitungsnetzbetreiber dürfen Perso-

nen der Unternehmensleitung und/oder Mitgliedern der Verwaltungsorgane für mindestens 

vier Jahre bei anderen Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens als dem 

Fernleitungsnetzbetreiber oder bei deren Mehrheitsanteilseignern keine beruflichen Posi-

tionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäfts-

beziehungen zu ihnen unterhalten.

8. Absatz 3 Unterabsatz 1 und Absatz 7 finden Anwendung auf alle Personen, die der obers-

ten Unternehmensleitung angehören, sowie auf die ihnen unmittelbar unterstellten Perso-

nen, die mit dem Betrieb, der Wartung oder der Entwicklung des Netzes befasst sind.
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Artikel 20

Aufsichtsorgan

1. Der Fernleitungsnetzbetreiber verfügt über ein Aufsichtsorgan, dessen Aufgabe es ist, Ent-

scheidungen, die von erheblichem Einfluss auf den Wert der Vermögenswerte der Anteils-

eigner beim Fernleitungsnetzbetreiber sind, insbesondere Entscheidungen im Zusammen-

hang mit der Genehmigung der jährlichen und der langfristigen Finanzpläne, der Höhe der 

Verschuldung des Fernleitungsnetzbetreibers und der Höhe der an die Anteilseigner auszu-

zahlenden Dividenden, zu treffen. Das Aufsichtsorgan hat keine Entscheidungsbefugnis in 

Bezug auf die laufenden Geschäfte des Fernleitungsnetzbetreibers und die Netzverwaltung 

und in Bezug auf die notwendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des zehnjährigen Netzent-

wicklungsplans gemäß Artikel 22.

2. Das Aufsichtsorgan besteht aus Vertretern des vertikal integrierten Unternehmens, Vertre-

tern von dritten Anteilseignern und, sofern die einschlägigen Rechtsvorschriften eines Mit-

gliedstaats dies vorsehen, Vertretern anderer Interessengruppen wie z.B. der Beschäftigten 

des Fernleitungsnetzbetreibers. 
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3. Artikel 19 Absatz 2Unterabsatz 1, Absatz 3 Unterabsatz 1 sowie Absätze 4 bis 7 finden auf 

zumindest die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsorgans abzüglich ein Mitglied Anwen-

dung.

Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a findet auf alle Mitglieder des Aufsichtsor-

gans Anwendung.

Artikel 21

Gleichbehandlungsprogramm und Gleichbehandlungsbeauftragter

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Fernleitungsnetzbetreiber ein Gleichbehand-

lungsprogramm aufstellen und durchführen, in dem die Maßnahmen aufgeführt sind, mit 

denen sichergestellt wird, dass diskriminierende Verhaltensweisen ausgeschlossen werden 

und die Einhaltung des Programms angemessen überwacht wird. In dem Gleichbehand-

lungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf 

die Erreichung dieser Ziele haben. Das Programm bedarf der Genehmigung durch die Re-

gulierungsbehörde. Die Einhaltung des Programms wird unbeschadet der Befugnisse der 

nationalen Regulierungsbehörde von einem Gleichbehandlungsbeauftragten unabhängig 

kontrolliert. 
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2. Der Gleichbehandlungsbeauftragte wird vom Aufsichtsorgan ernannt. Der Gleichbehand-

lungsbeauftragte kann eine natürliche oder juristische Person sein. Artikel 19 Absätze 2 bis 

7 findet auf den Gleichbehandlungsbeauftragten Anwendung. Die Regulierungsbehörde 

kann aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit oder mangelnder fachlicher Eignung Ein-

wände gegen die Ernennung des Gleichbehandlungsbeauftragten erheben. 

3. Die Aufgaben des Gleichbehandlungsbeauftragten sind:

a) fortlaufende Kontrolle der Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms;

b) Erarbeitung eines Jahresberichts, in dem die Maßnahmen zur Durchführung des 

Gleichbehandlungsprogramms dargelegt werden, und dessen Übermittlung an die 

Regulierungsbehörde;

c) Berichterstattung an das Aufsichtsorgan und Abgabe von Empfehlungen zum Gleich-

behandlungsprogramm und seiner Durchführung;

d) Unterrichtung der Regulierungsbehörde über erhebliche Verstöße bei der Durchfüh-

rung des Gleichbehandlungsprogramms, und 

e) Berichterstattung an die Regulierungsbehörde über kommerzielle und finanzielle Be-

ziehungen zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem Fernleitungs-

netzbetreiber.
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4. Der Gleichbehandlungsbeauftragte übermittelt die vorgeschlagenen Entscheidungen zum 

Investitionsplan oder zu Einzelinvestitionen im Netz an die Regulierungsbehörde. Dies er-

folgt spätestens dann, wenn die Unternehmensleitung und/oder das zuständige Verwal-

tungsorgan des Fernleitungsnetzbetreibers diese Unterlagen dem Aufsichtsorgan zuleitet. 

5. Hat das vertikal integrierte Unternehmen in der Hauptversammlung oder durch ein Votum 

der von ihm ernannten Mitglieder des Aufsichtsorgans die Annahme eines Beschlusses 

verhindert, wodurch Netzinvestitionen unterbunden oder hinausgezögert werden, so meldet 

der Gleichbehandlungsbeauftragte dies der Regulierungsbehörde. 

6. Die Regelungen zum Mandat und zu den Beschäftigungsbedingungen des Gleichbehand-

lungsbeauftragten bedürfen der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde; sie müssen 

die Unabhängigkeit des Gleichbehandlungsbeauftragten gewährleisten.

7. Der Gleichbehandlungsbeauftragte erstattet der Regulierungsbehörde regelmäßig mündlich 

oder schriftlich Bericht und ist befugt, dem Aufsichtsorgan des Fernleitungsnetzbetreibers 

regelmäßig mündlich oder schriftlich Bericht zu erstatten. 
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8. Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist berechtigt, an allen Sitzungen der Unternehmenslei-

tung oder der Verwaltungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers sowie des Aufsichtsor-

gans und der Hauptversammlung teilzunehmen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte nimmt 

an allen Sitzungen teil, in denen folgende Fragen behandelt werden:

a) Netzzugangsbedingungen nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. …/…*, insbeson-

dere Tarife, Leistungen im Zusammenhang mit dem Zugang Dritter, Kapazitätszu-

weisung und Engpassmanagement, Transparenz, Ausgleich und Sekundärmärkte; 

b) Projekte für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Fernleitungsnetzes, ein-

schließlich der Investitionen in neue Transportverbindungen, in die Kapazitätsaus-

weitung und in die Optimierung der vorhandenen Kapazität; 

c) Verkauf oder Erwerb von Energie für den Betrieb des Fernleitungsnetzes.

9. Der Gleichbehandlungsbeauftragte kontrolliert die Einhaltung des Artikels 16 durch den 

Fernleitungsnetzbetreiber.

10. Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat Zugang zu allen einschlägigen Daten und zu den 

Geschäftsräumen des Fernleitungsnetzbetreibers sowie zu allen Informationen, die er zur 

Erfüllung seiner Aufgaben benötigt.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus Dokument st14548/08 einfügen.
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11. Nach vorheriger Zustimmung der Regulierungsbehörde kann das Aufsichtsorgan den 

Gleichbehandlungsbeauftragten abberufen.

12. Der Gleichbehandlungsbeauftragte erhält ohne Vorankündigung Zugang zu den Geschäfts-

räumen des Fernleitungsnetzbetreibers.

Artikel 22

Netzausbau und Befugnis zum Erlass von Investitionsentscheidungen

1. Die Fernleitungsnetzbetreiber legen der Regulierungsbehörde jedes Jahr nach Konsultation 

aller einschlägigen Interessenträger einen zehnjährigen Netzentwicklungsplan vor, der sich 

auf die derzeitige Lage und die Prognosen im Bereich von Angebot und Nachfrage stützt. 

Der Plan enthält wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung der Angemessenheit des Net-

zes und der Versorgungssicherheit.

2. Zweck des zehnjährigen Netzentwicklungsplans ist es insbesondere,

a) den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche wichtigen Übertragungs-

infrastrukturen in den nächsten zehn Jahren errichtet oder ausgebaut werden müssen; 

b) alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen Investitionen zu 

bestimmen, die in den nächsten zehn Jahren durchgeführt werden müssen, und

c) einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben.
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3. Bei der Erarbeitung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans legt der Fernleitungsnetzbe-

treiber angemessene Annahmen über die Entwicklung der Gewinnung, der Versorgung, 

des Verbrauchs und des Gasaustauschs mit anderen Ländern unter Berücksichtigung der 

Investitionspläne für regionale und gemeinschaftsweite Netze sowie der Investitionspläne 

für Speicheranlagen und LNG-Wiederverdampfungsanlagen zugrunde.

4. Die Regulierungsbehörde führt offene und transparente Konsultationen zum zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan mit allen tatsächlichen und potenziellen Netzbenutzern durch. Per-

sonen und Unternehmen, die den Status potenzieller Netzbenutzer beanspruchen, müssen 

diesen Anspruch belegen. Die Regulierungsbehörde veröffentlicht das Ergebnis der Kon-

sultationen und verweist dabei insbesondere auf etwaigen Investitionsbedarf.

5. Die Regulierungsbehörde prüft, ob der zehnjährige Netzentwicklungsplan den gesamten im 

Zuge der Konsultationen ermittelten Investitionsbedarf erfasst und ob die Kohärenz mit 

dem gemeinschaftsweit geltenden nicht bindenden zehnjährigen Netzentwicklungsplan 

gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. …/…* gewahrt ist. Beste-

hen Zweifel an der Kohärenz mit dem gemeinschaftsweit geltenden nicht bindenden zehn-

jährigen Netzentwicklungsplan, so konsultiert die Regulierungsbehörde die Agentur. Die 

Regulierungsbehörde kann vom Fernleitungsnetzbetreiber die Änderung seines Plans ver-

langen.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus Dokument st14548/08 einfügen.
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6. Die Regulierungsbehörde überwacht und evaluiert die Durchführung des zehnjährigen 

Netzentwicklungsplans.

7. Hat der Fernleitungsnetzbetreiber aus Gründen, die keine zwingenden, von ihm nicht zu 

beeinflussenden Gründe darstellen, eine Investition, die nach dem zehnjährigen Netzent-

wicklungsplan in den folgenden drei Jahren durchgeführt werden musste, nicht durchge-

führt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Regulierungsbehörde verpflichtet ist, 

mindestens eine der folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung der betref-

fenden Investition zu gewährleisten, sofern die Investition unter Zugrundelegung des 

jüngsten zehnjährigen Netzentwicklungsplans noch relevant ist:

a) Sie fordert den Fernleitungsnetzbetreiber zur Durchführung der betreffenden Investi-

tion auf, oder

b) sie leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betreffenden Investition 

ein, das allen Investoren offen steht, oder

c) sie verpflichtet den Fernleitungsnetzbetreiber, einer Kapitalaufstockung im Hinblick 

auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen zuzustimmen und unabhängigen 

Investoren eine Kapitalbeteiligung zu ermöglichen.
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Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b 

Gebrauch, so kann sie den Fernleitungsnetzbetreiber dazu verpflichten, eine oder mehrere 

der folgenden Maßnahmen zu akzeptieren:

a) Finanzierung durch Dritte;

b) Errichtung durch Dritte;

c) Errichtung der betreffenden neuen Anlagen durch diesen selbst;

d) Betrieb der betreffenden neuen Anlagen durch diesen selbst.

Der Fernleitungsnetzbetreiber stellt den Investoren alle erforderlichen Unterlagen für die 

Durchführung der Investition zur Verfügung, stellt den Anschluss der neuen Anlagen an 

das Fernleitungsnetz her und unternimmt alles, um die Durchführung des Investitionspro-

jekts zu erleichtern. 

Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen der Genehmigung durch die Re-

gulierungsbehörde.

8. Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Absatz 7 Unterabsatz 1 

Gebrauch, so werden die Kosten der betreffenden Investitionen durch die einschlägigen 

Tarifregelungen gedeckt.



14540/2/08 REV 2 85
DG C DE

Artikel 23

Entscheidungsbefugnisse bezüglich des Anschlusses von Speicheranlagen,

LNG-Wiederverdampfungsanlagen und Industriekunden an das Fernleitungsnetz

1. Die Fernleitungsnetzbetreiber sind verpflichtet, transparente und effiziente Verfahren und 

Tarife für den nichtdiskriminierenden Anschluss von Speicheranlagen, LNG-Wiederver-

dampfungsanlagen und Industriekunden an das Fernleitungsnetz festzulegen und zu veröf-

fentlichen. Die Verfahren bedürfen der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden.

2. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben nicht das Recht, den Anschluss von neuen Speicher-

anlagen, LNG-Wiederverdampfungsanlagen und Industriekunden unter Berufung auf mög-

liche künftige Einschränkungen der verfügbaren Netzkapazitäten oder auf zusätzliche 

Kosten im Zusammenhang mit der notwendigen Kapazitätsaufstockung abzulehnen. Der 

Fernleitungsnetzbetreiber gewährleistet für den neuen Anschluss eine ausreichende Ein-

speise- und Ausspeisekapazität.
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KAPITEL V

Verteilung und Versorgung

Artikel 24

Benennung von Verteilernetzbetreibern

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unternehmen, die Eigentümer von Vertei-

lernetzen sind oder die für sie verantwortlich sind, benennen für einen Zeitraum, den die Mitglied-

staaten unter Effizienzerwägungen und unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gleichgewichts 

festlegen, einen oder mehrere Verteilernetzbetreiber und gewährleisten, dass diese Betreiber die Ar-

tikel 25, 26 und 27 einhalten.

Artikel 25

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

1. Jeder Verteilernetzbetreiber hat unter wirtschaftlichen Bedingungen und unter gebührender 

Beachtung des Umweltschutzes ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Netz zu 

betreiben, zu warten und auszubauen.

2. Der Verteilernetzbetreiber hat sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder 

Kategorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten der mit ihm verbundenen Unter-

nehmen, zu enthalten.

3. Jeder Verteilernetzbetreiber hat jedem anderen Betreiber eines Verteilernetzes, eines Fern-

leitungsnetzes, einer LNG-Anlage und/oder einer Speicheranlage ausreichende Informatio-

nen zu liefern, um zu gewährleisten, dass der Transport und die Speicherung von Erdgas in 

einer mit dem sicheren und effizienten Betrieb des Verbundnetzes zu vereinbarenden 

Weise erfolgt.
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4. Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die Informationen bereit, die sie für 

einen effizienten Netzzugang benötigen.

5. Sofern einem Verteilernetzbetreiber der Ausgleich des Erdgasverteilernetzes obliegt, müs-

sen die von ihm zu diesem Zweck festgelegten Regelungen objektiv, transparent und nicht-

diskriminierend sein, einschließlich der Regelungen über die von den Netzbenutzern für 

Energieungleichgewichte zu zahlenden Entgelte. Die Bedingungen für die Erbringung die-

ser Leistungen durch die Netzbetreiber einschließlich Regelungen und Tarife werden ge-

mäß einem mit Artikel 40 Absatz 6 zu vereinbarenden Verfahren in nichtdiskriminierender 

Weise und kostenorientiert festgelegt und veröffentlicht.

Artikel 26

Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

1. Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten Unternehmen, so muss er 

zumindest hinsichtlich seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unab-

hängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Verteilung zusammen-

hängen. Diese Bestimmungen begründen keine Verpflichtung, eine Trennung in Bezug auf 

das Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens an Vermögenswerten des Verteiler-

netzes vorzunehmen.
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2. Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten Unternehmen, so muss er 

zusätzlich zu den Anforderungen des Absatzes 1 hinsichtlich seiner Organisation und Ent-

scheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der 

Verteilung zusammenhängen. Um dies zu erreichen, sind die folgenden Mindestkriterien 

anzuwenden: 

a) In einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die Leitung des Verteiler-

netzbetreibers zuständigen Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrier-

ten Erdgasunternehmens angehören, die direkt oder indirekt für den laufenden Be-

trieb in den Bereichen Erdgasgewinnung, -übertragung und -versorgung zuständig 

sind;

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interessen der 

für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt 

werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist.



14540/2/08 REV 2 89
DG C DE

c) Der Verteilernetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswerte, die für den Betrieb, die 

Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungs-

befugnisse, die er unabhängig von dem integrierten Erdgasunternehmen ausübt. Um 

diese Aufgaben erfüllen zu können, muss der Verteilernetzbetreiber über die erfor-

derlichen Ressourcen, einschließlich personeller, technischer, materieller und finan-

zieller Ressourcen, verfügen. Dies sollte geeigneten Koordinierungsmechanismen 

nicht entgegenstehen, mit denen sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befug-

nisse des Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management im 

Hinblick auf die – gemäß Artikel 40 Absatz 6 indirekt geregelte – Rentabilität eines 

Tochterunternehmens geschützt werden. Dies ermöglicht es dem Mutterunternehmen 

insbesondere, den jährlichen Finanzplan oder ein gleichwertiges Instrument des Ver-

teilernetzbetreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für die Verschuldung sei-

nes Tochterunternehmens festzulegen. Dies erlaubt es dem Mutterunternehmen nicht, 

Weisungen bezüglich des laufenden Betriebs oder einzelner Entscheidungen über 

den Bau oder die Modernisierung von Verteilerleitungen zu erteilen, die über den 

Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments nicht 

hinausgehen, und
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d) der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, aus dem her-

vorgehen muss, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens 

getroffen werden, und gewährleistet die ausreichende Überwachung der Einhaltung 

dieses Programms. In dem Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche be-

sonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels ha-

ben. Die für die Überwachung des Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person 

oder Stelle, der Gleichbehandlungsbeauftragte des Verteilernetzbetreibers, legt der in 

Artikel 38 Absatz 1 genannten Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die 

getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. Der Gleichbehandlungsbeauf-

tragte des Verteilernetzbetreibers ist völlig unabhängig und hat Zugang zu allen In-

formationen, über die der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene Unterneh-

men verfügen und die der Gleichbehandlungsbeauftragte benötigt, um seine Aufgabe 

zu erfüllen.

3. Ist der Verteilernetzbetreiber Teil eines vertikal integrierten Unternehmens, stellen die Mit-

gliedstaaten sicher, dass die Tätigkeiten des Verteilernetzbetreibers überwacht werden, so 

dass er diesen Umstand nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzen kann. Insbesondere 

müssen vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber in ihren Kommunikationsaktivitäten und 

ihrer Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung in Bezug auf die eigene 

Identität der Versorgungssparte des vertikal integrierten Unternehmens ausgeschlossen ist.
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4. Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1, 2 und 3 nicht auf integrierte Erd-

gasunternehmen anzuwenden, die weniger als 100 000 angeschlossene Kunden beliefern.

Artikel 27

Vertraulichkeitspflichten von Verteilernetzbetreibern

1. Unbeschadet des Artikels 29 oder sonstiger gesetzlicher Verpflichtungen zur Offenlegung 

von Informationen wahrt der Verteilernetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich sen-

sibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis 

erlangt, und verhindert, dass Informationen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaft-

liche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offen gelegt werden.

2. Verteilernetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible Informationen, die sie von Dritten im 

Zusammenhang mit der Gewährung eines Netzzugangs oder mit Verhandlungen hierüber 

erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas durch verbundene Unternehmen nicht 

missbrauchen.

Artikel 28

Kombinationsnetzbetreiber

Artikel 26 Absatz 1 steht dem gleichzeitigen Betrieb eines Fernleitungsnetzes, einer LNG-Anlage, 

einer Speicheranlage und eines Verteilernetzes durch einen Betreiber nicht entgegen, sofern dieser 

Betreiber Artikel 9 Absatz 1 oder die Artikel 14 und 15 oder die Vorschriften des Kapitels IV, ein-

hält oder in den Anwendungsbereich des Artikels 48 Absatz 6 fällt.
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KAPITEL VI

Entflechtung und Transparenz der Rechnungslegung

Artikel 29

Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung

1. Die Mitgliedstaaten oder jede von ihnen benannte zuständige Behörde, einschließlich der 

in Artikel 38 Absatz 1 genannten Regulierungsbehörden und der in Artikel 33 Absatz 3 ge-

nannten Stellen zur Beilegung von Streitigkeiten, haben, soweit dies zur Wahrnehmung ih-

rer Aufgaben erforderlich ist, das Recht auf Einsichtnahme in die in Artikel 30 genannte 

Rechnungslegung der Erdgasunternehmen.

2. Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten zuständigen Behörden, einschließlich der 

in Artikel 38 Absatz 1 genannten Regulierungsbehörden und der Stellen zur Beilegung von 

Streitigkeiten, wahren die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen. Die Mit-

gliedstaaten können die Offenlegung derartiger Informationen vorsehen, wenn dies zur 

Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behörden erforderlich ist.
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Artikel 30

Entflechtung der Rechnungslegung

1. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Rechnungslegung der Erdgasunternehmen gemäß den Absätzen 2 bis 5 des vorliegenden 

Artikels erfolgt. Erdgasunternehmen, die aufgrund von Artikel 48 Absätze 2 und 4 von 

dieser Bestimmung ausgenommen sind, haben zumindest ihre interne Rechnungslegung in 

Übereinstimmung mit diesem Artikel zu führen.

2. Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer Rechtsform erstellen und veröffentli-

chen die Erdgasunternehmen ihre Jahresabschlüsse und lassen diese überprüfen, und zwar 

gemäß den nationalen Rechtsvorschriften über die Jahresabschlüsse von Gesellschaften, 

die im Rahmen der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund 

von Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g* des Vertrages über den Jahresabschluss von Gesell-

schaften bestimmter Rechtsformen1 erlassen worden sind. Unternehmen, die zur Veröffent-

lichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind, halten in ihrer Hauptver-

waltung eine Ausfertigung ihres Jahresabschlusses für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

  

* Der Titel der Richtlinie 78/660/EWG wurde angepasst, um der gemäß Artikel 12 des Ver-
trags von Amsterdam vorgenommenen Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme betraf Ar-
tikel 54 Absatz 3.

1 ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. 
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3. Zur Vermeidung von Diskriminierungen, Quersubventionen und Wettbewerbsverzerrun-

gen führen Erdgasunternehmen in ihrer internen Rechnungslegung getrennte Konten für 

jede ihrer Tätigkeiten in den Bereichen Fernleitung, Verteilung, LNG und Speicherung in 

derselben Weise, wie sie dies tun müssten, wenn die betreffenden Tätigkeiten von separa-

ten Unternehmen ausgeführt würden. Sie führen auch Konten für andere, nicht mit den Be-

reichen Fernleitung, Verteilung, LNG und Speicherung zusammenhängende Tätigkeiten im 

Erdgasbereich, wobei diese Konten konsolidiert sein können. Bis zum 1. Juli 2007 führen 

sie getrennte Konten für die Versorgung zugelassener Kunden bzw. nicht zugelassener 

Kunden. Einnahmen aus dem Eigentum am Fernleitungs- oder Verteilernetz weisen sie in 

den Konten gesondert aus. Gegebenenfalls führen sie konsolidierte Konten für ihre anderen 

Tätigkeiten außerhalb des Erdgasbereichs. Die interne Rechnungslegung schließt für jede 

Tätigkeit eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung ein.

4. Bei der Überprüfung gemäß Absatz 2 wird insbesondere untersucht, ob die Verpflichtung 

zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionen gemäß Absatz 3 eingehalten 

wird.

5. Unbeschadet der innerstaatlich anwendbaren Vorschriften für die Rechnungslegung geben 

die Unternehmen in der internen Rechnungslegung die Regeln, einschließlich der Ab-

schreibungsregeln, an, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie 

die ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge den gemäß Absatz 3 separat geführten 

Konten zugewiesen werden. Änderungen dieser internen Regeln sind nur in Ausnahmefäl-

len zulässig. Diese Änderungen müssen erwähnt und ordnungsgemäß begründet werden.
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6. Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Geschäfte größeren Umfangs, die mit verbunde-

nen Unternehmen getätigt worden sind, gesondert aufzuführen.

KAPITEL VII

Organisation des Netzzugangs

Artikel 31

Zugang Dritter

1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Einführung eines System für den Zugang Dritter 

zum Fernleitungs- und Verteilernetz und zu den LNG-Anlagen auf der Grundlage veröf-

fentlichter Tarife; die Zugangsregelung gilt für alle zugelassenen Kunden, einschließlich 

Versorgungsunternehmen, und wird nach objektiven Kriterien und ohne Diskriminierung 

von Netzbenutzern angewandt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Tarife oder 

die Methoden zu ihrer Berechnung gemäß Artikel 40 von einer in Artikel 38 Absatz 1 ge-

nannten Regulierungsbehörde vor deren Inkrafttreten genehmigt werden und dass die Ta-

rife und – soweit nur die Methoden einer Genehmigung unterliegen – die Methoden vor ih-

rem Inkrafttreten veröffentlicht werden.

2. Die Betreiber der Fernleitungsnetze erhalten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben, auch im 

Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Fernleitung, gegebenenfalls Zugang zu den 

Fernleitungsnetzen anderer Betreiber.
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3. Die Bestimmungen dieser Richtlinie stehen dem Abschluss von langfristigen Verträgen 

nicht entgegen, sofern diese mit den Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft im Einklang 

stehen.

Artikel 32

Zugang zu Speicheranlagen

1. Für den Zugang zu Speicheranlagen und Netzpufferung, der für einen effizienten Netzzu-

gang im Hinblick auf die Versorgung der Kunden technisch und/oder wirtschaftlich erfor-

derlich ist, sowie für den Zugang zu Hilfsdiensten können die Mitgliedstaaten eines der in 

den Absätzen 3 und 4 vorgesehenen Verfahren oder beide Verfahren wählen. Diese Ver-

fahren werden nach objektiven, transparenten und nicht diskriminierenden Kriterien ange-

wandt. Die Mitgliedstaaten definieren und veröffentlichen Kriterien, anhand deren beurteilt 

werden kann, ob der Zugang zu Speicheranlagen und Netzpufferung technisch und/oder 

wirtschaftlich erforderlich ist, um einen effizienten Zugang zum System für die Versor-

gung der Kunden zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten machen öffentlich bekannt, welche 

Speicheranlagen oder welche Teile der Speicheranlagen und welche Netzpufferungen nach 

den verschiedenen in den Absätzen 3 und 4 genannten Verfahren angeboten werden, oder 

verpflichten die Speicheranlagen- und Fernleitungsnetzbetreiber, die entsprechenden In-

formationen öffentlich bekannt zu machen.
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2. Absatz 1 gilt bei LNG-Anlagen nicht für Hilfsdienste und die vorübergehende Speiche-

rung, die für die Wiederverdampfung und die anschließende Einspeisung in das Fernlei-

tungsnetz erforderlich sind.

3. Beim Zugang auf Vertragsbasis treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, 

damit die Erdgasunternehmen und die zugelassenen Kunden, die sich innerhalb oder außer-

halb des Verbundnetzgebiets befinden, einen Zugang zu Speicheranlagen und Netzpuffe-

rung aushandeln können, wenn dieser Zugang für einen effizienten Netzzugang sowie für 

den Zugang zu anderen Hilfsdiensten technisch und/oder wirtschaftlich erforderlich ist. 

Die Parteien sind verpflichtet, den Zugang zu Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen 

Hilfsdiensten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auszuhandeln.

Die Verträge über den Zugang zu Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfsdiens-

ten werden mit dem Betreiber der betreffenden Speicheranlage oder den betreffenden Erd-

gasunternehmen ausgehandelt. Die Mitgliedstaaten verlangen von den Betreibern der Spei-

cheranlagen und den Erdgasunternehmen, bis zum ... 1 und in der Folge einmal jährlich 

ihre wesentlichen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Speicheranlagen, Netzpuffe-

rung und anderen Hilfsdiensten zu veröffentlichen.

  

1 ABl.: Bitte Datum einfügen: 6 Monate nach Ablauf der Umsetzungsfrist gemäß Artikel 33 
Absatz 1 der Richtlinie2003/55/EG.
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4. Im Fall eines geregelten Netzzugangs treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maß-

nahmen, damit die Erdgasunternehmen und die zugelassenen Kunden, die sich innerhalb 

oder außerhalb des Verbundnetzgebiets befinden, ein Recht auf Zugang zu Speicheranla-

gen, Netzpufferung und anderen Hilfsdiensten auf der Grundlage veröffentlichter Tarife 

und/oder sonstiger Bedingungen und Verpflichtungen für die Nutzung dieser Speicheran-

lagen und Netzpufferung haben, wenn dieser Zugang für einen effizienten Netzzugang so-

wie für den Zugang zu anderen Hilfsdiensten technisch und/oder wirtschaftlich erforderlich 

ist. Dieses Recht auf Zugang kann den zugelassenen Kunden dadurch gewährt werden, 

dass es ihnen ermöglicht wird, Versorgungsverträge mit anderen konkurrierenden Erdgas-

unternehmen als dem Eigentümer und/oder Betreiber des Netzes oder einem verbundenen 

Unternehmen zu schließen.

Artikel 33

Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen

1. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Erdgas-Unternehmen und die zugelassenen Kunden ungeachtet ihres Standorts bzw. 

Wohnsitzes im Einklang mit diesem Artikel Zugang erhalten können zu den vorgelagerten 

Rohrleitungsnetzen, einschließlich der Einrichtungen, die die mit einem derartigen Zugang 

verbundenen technischen Dienstleistungen erbringen, jedoch mit Ausnahme der Netz- und 

Einrichtungsteile, die für örtliche Gewinnungstätigkeiten auf einem Gasfeld benutzt wer-

den. Diese Maßnahmen werden der Kommission gemäß Artikel 53 mitgeteilt.
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2. Der Mitgliedstaat legt entsprechend den einschlägigen Rechtsinstrumenten fest, in welcher 

Weise der Zugang gemäß Absatz 1 zu ermöglichen ist. Die Mitgliedstaaten legen dabei fol-

gende Ziele zugrunde: offener Zugang zu gerechten Bedingungen, Schaffung eines wettbe-

werbsorientierten Erdgasmarkts und Vermeidung des Missbrauchs einer marktbeherr-

schenden Stellung, wobei einer gesicherten und regelmäßigen Versorgung, den bestehen-

den Kapazitäten und den Kapazitäten, die nach vernünftigem Ermessen verfügbar gemacht 

werden können, sowie dem Umweltschutz Rechnung getragen wird. Folgendes kann be-

rücksichtigt werden: 

a) die Notwendigkeit, den Zugang zu verweigern, wenn technische Spezifikationen 

nicht unter zumutbaren Bedingungen miteinander in Einklang zu bringen sind;

b) die Notwendigkeit der Vermeidung von nicht auf zumutbare Art und Weise zu über-

windenden Schwierigkeiten, die die Effizienz der laufenden und der künftigen Koh-

lenwasserstoffgewinnung, auch bei Feldern mit geringer wirtschaftlicher Rentabilität, 

beeinträchtigen könnten;

c) die Notwendigkeit der Anerkennung gebührend belegter und angemessener Erforder-

nisse, die der Eigentümer oder Betreiber des vorgelagerten Rohrleitungsnetzes für 

Erdgastransport und -aufbereitung geltend macht, und der Wahrung der Interessen 

aller anderen möglicherweise betroffenen Benutzer des vorgelagerten Rohrleitungs-

netzes oder der einschlägigen Aufbereitungs- oder Umschlagseinrichtungen; und
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d) die Notwendigkeit der Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Ver-

waltungsverfahren zur Erteilung von Genehmigungen für Gewinnungstätigkeiten 

oder vorgelagerte Entwicklungstätigkeiten in Übereinstimmung mit dem Gemein-

schaftsrecht.

3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten eine Streitbeilegungsregelung - zu der auch eine von 

den Parteien unabhängige Stelle gehört, die zu allen einschlägigen Informationen Zugang 

hat -, mit der Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Zugang zu vorgelagerten Rohrlei-

tungsnetzen zügig beigelegt werden können, wobei den in Absatz 2 genannten Kriterien 

und der Zahl der Parteien, die möglicherweise an der Verhandlung über den Zugang zu 

derartigen Netzen beteiligt sind, Rechnung zu tragen ist.

4. Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten gilt die Streitbeilegungsregelung des Mitglied-

staats, der für das vorgelagerte Rohrleitungsnetz, das den Zugang verweigert, zuständig ist. 

Sind bei grenzübergreifenden Streitigkeiten mehrere Mitgliedstaaten für das betreffende 

Netz zuständig, so gewährleisten diese Mitgliedstaaten in gegenseitigem Benehmen, dass 

die vorliegende Richtlinie übereinstimmend angewandt wird.
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Artikel 34

Verweigerung des Zugangs

1. Erdgasunternehmen können den Netzzugang verweigern, wenn sie nicht über die nötige 

Kapazität verfügen oder der Netzzugang sie daran hindern würde, die ihnen auferlegten ge-

meinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß Artikel 3 Absatz 2 zu erfüllen, oder wenn in 

Bezug auf die in Artikel 47 festgelegten Kriterien und Verfahren und die von dem Mit-

gliedstaat gemäß Artikel 47 Absatz 1 gewählte Alternative aufgrund von Verträgen mit un-

bedingter Zahlungsverpflichtung ernsthafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten 

bestehen. Die Verweigerung ist ordnungsgemäß zu begründen.

2. Die Mitgliedstaaten können die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleis-

ten, dass Erdgasunternehmen, die den Netzzugang aufgrund unzureichender Kapazität oder 

eines mangelnden Netzverbunds verweigern, für den erforderlichen Ausbau Sorge tragen, 

soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist oder wenn ein potenzieller Kunde bereit ist, hierfür 

zu zahlen. Wenden die Mitgliedstaaten Artikel 4 Absatz 4 an, so ergreifen sie diese Maß-

nahmen.
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Artikel 35

Neue Infrastruktur

1. Große neue Erdgasinfrastrukturen, d. h. Verbindungsleitungen, LNG- und Speicheranla-

gen, können auf Antrag für einen begrenzten Zeitraum von den Bestimmungen der Arti-

kel 9, 31, 32 und 33 sowie des Artikels 40 Absätze 6, 7 und 8 unter folgenden Vorausset-

zungen ausgenommen werden:

a) durch die Investition werden der Wettbewerb bei der Gasversorgung und die Versor-

gungssicherheit verbessert;

b) das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass die Investition ohne eine 

Ausnahmegenehmigung nicht getätigt würde;

c) die Infrastruktur muss Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person sein, die 

zumindest der Rechtsform nach von den Netzbetreibern getrennt ist, in deren Netzen 

die Infrastruktur geschaffen wird;

d) von den Nutzern dieser Infrastruktur werden Gebühren erhoben;

e) die Ausnahme wirkt sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb oder das effektive 

Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes oder das effiziente Funktionieren des regu-

lierten Netzes aus, an das die Infrastruktur angeschlossen ist.
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2. Absatz 1 gilt auch für erhebliche Kapazitätsaufstockungen bei vorhandenen Infrastrukturen 

und für Änderungen dieser Infrastrukturen, die die Erschließung neuer Gasversorgungs-

quellen ermöglichen.

3. Die in Kapitel VIII genannte Regulierungsbehörde kann von Fall zu Fall über Ausnahmen 

nach den Absätzen 1 und 2 befinden. 

4. Erstreckt sich die betreffende Infrastruktur über das Hoheitsgebiet von mehr als einem Mit-

gliedstaat, so werden die der Regulierungsbehörde des betroffenen Mitgliedstaats durch 

diesen Artikel übertragenen Aufgaben von der Agentur wahrgenommen. Dies gilt jedoch 

nur,

a) wenn die betreffenden nationalen Regulierungsbehörden innerhalb eines Zeitraums 

von sechs Monaten ab dem Tag, an dem die letzte dieser Regulierungsbehörden mit 

dem Antrag auf eine Ausnahme befasst wurde, keine Einigung erzielen konnten, oder

b) wenn ein gemeinsames Ersuchen der betreffenden nationalen Regulierungsbehörden 

vorliegt.

Die betreffenden Regulierungsbehörden können in einem gemeinsamen Ersuchen beantra-

gen, dass die unter Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Frist um bis zu sechs Monate ver-

längert wird.

5. Eine Ausnahme kann sich auf die gesamte Kapazität der neuen Infrastruktur oder der vor-

handenen Infrastruktur, deren Kapazität erheblich vergrößert wurde, oder bestimmte Teile 

der Infrastruktur erstrecken.
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Bei der Entscheidung über die Gewährung einer Ausnahme wird in jedem Einzelfall der 

Notwendigkeit Rechnung getragen, Bedingungen für die Dauer der Ausnahme und den 

nicht diskriminierenden Zugang zu der neuen Infrastruktur aufzuerlegen. Bei der Entschei-

dung über diese Bedingungen werden insbesondere die neu zu schaffende Kapazität oder 

die Änderung der bestehenden Kapazität, der Zeithorizont des Vorhabens und die einzel-

staatlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Vor der Gewährung einer Ausnahme entscheidet die Regulierungsbehörde über die Regeln 

und Mechanismen für das Kapazitätsmanagement und die Kapazitätszuweisung. Nach die-

sen Regeln werden alle potenziellen Nutzer der Infrastruktur dazu aufgefordert, ihr Inte-

resse an der Kontrahierung von Kapazität zu bekunden, bevor Kapazität für die neue Infra-

struktur, auch für den Eigenbedarf, vergeben wird. Die Regulierungsbehörde macht zur 

Auflage, in den Regeln für das Engpassmanagement vorzusehen, dass ungenutzte Kapazi-

täten auf dem Markt anzubieten sind und dass Nutzer der Infrastruktur das Recht haben, 

ihre kontrahierten Kapazitäten auf dem Sekundärmarkt zu handeln. Bei ihrer Bewertung 

der in Absatz 1 Buchstaben a, b und e genannten Kriterien berücksichtigt die Regulie-

rungsbehörde die Ergebnisse des Verfahrens für die Kapazitätszuweisung.
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Die Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme - einschließlich der in Unterabsatz 4 

des vorliegenden Absatzes genannten Bedingungen - ist ordnungsgemäß zu begründen und 

zu veröffentlichen.

6. Unbeschadet des Absatzes 3 können die Mitgliedstaaten jedoch vorsehen, dass die Regu-

lierungsbehörde bzw. die Agentur ihre Stellungnahme zu dem Antrag auf Gewährung einer 

Ausnahme der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats zur förmlichen Entscheidung vorzule-

gen hat. Diese Stellungnahme wird zusammen mit der Entscheidung veröffentlicht.

7. Die Regulierungsbehörde übermittelt der Kommission eine Kopie aller Anträge auf Ge-

währung einer Ausnahme unverzüglich nach ihrem Eingang. Die zuständige Behörde teilt 

der Kommission unverzüglich die Entscheidung zusammen mit allen für die Entscheidung 

maßgeblichen Informationen mit. Diese Informationen können der Kommission in einer 

Zusammenfassung übermittelt werden, anhand deren die Kommission eine fundierte Ent-

scheidung treffen kann. Sie müssen insbesondere Folgendes enthalten:

a) eine ausführliche Begründung der durch die Regulierungsbehörde oder den Mitglied-

staat gewährten Ausnahme, einschließlich finanzieller Informationen, die die Not-

wendigkeit der Ausnahme rechtfertigen;
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b) eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der Gewährung der Ausnahme auf 

den Wettbewerb und das effektive Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts;

c) eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie des Anteils an der Gesamt-

kapazität der Erdgasinfrastruktur, für den die Ausnahme gewährt wird;

d) sofern sich die Ausnahme auf eine Verbindungsleitung bezieht, das Ergebnis der 

Konsultation der betroffenen Regulierungsbehörden;

e) einen Hinweis auf den Beitrag der Infrastruktur zur Diversifizierung der Gasversor-

gung.

8. Die Kommission kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten, beginnend am Tag

nach dem Tag des Eingangs einer Mitteilung, beschließen, von der Regulierungsbehörde 

die Änderung oder den Widerruf der Entscheidung über die Gewährung der Ausnahme zu 

verlangen.. Die Zweimonatsfrist kann um eine weitere Frist von zwei Monaten verlängert 

werden, wenn die Kommission zusätzliche Informationen anfordert. Diese weitere Frist 

beginnt am Tag nach dem Eingang der vollständigen Informationen. Auch die erste Zwei-

monatsfrist kann mit Zustimmung der Kommission und der Regulierungsbehörde verlän-

gert werden. 
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Wenn die angeforderten Informationen nicht innerhalb der in der Aufforderung festge-

setzten Frist vorgelegt werden, gilt die Mitteilung als widerrufen, es sei denn, diese Frist 

wurde mit Zustimmung der Kommission und der Regulierungsbehörde vor ihrem Ablauf 

verlängert oder die Regulierungsbehörde hat die Kommission vor Ablauf der festgesetzten 

Frist in einer ordnungsgemäß begründeten Erklärung darüber unterrichtet, dass sie die 

Mitteilung als vollständig betrachtet.

Die Regulierungsbehörde kommt dem Beschluss der Kommission zur Änderung oder zum 

Widerruf der Entscheidung über die Gewährung einer Ausnahme innerhalb von einem Mo-

nat nach und setzt die Kommission davon in Kenntnis.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich.

Die durch die Kommission erfolgte Genehmigung einer Entscheidung zur Gewährung 

einer Ausnahme wird zwei Jahre nach ihrer Erteilung unwirksam, wenn mit dem Bau der 

Infrastruktur noch nicht begonnen wurde, und wird fünf Jahre nach ihrer Erteilung unwirk-

sam, wenn die Infrastruktur nicht in Betrieb genommen wurde.
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9. Die Kommission kann Leitlinien für die Anwendung der in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Bedingungen und für die Festlegung des zur Anwendung der Absätze 3, 5, 7 

und 8 dieses Artikels einzuhaltenden Verfahrens erlassen. Diese Maßnahmen zur Ände-

rung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach 

dem in Artikel 50 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Artikel 36

Marktöffnung und Gegenseitigkeit

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass folgende Kunden zugelassene Kunden sind:

a) bis zum 1. Juli 2004 alle zugelassenen Kunden entsprechend Artikel 18 der Richtli-

nie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 betref-

fend gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt1. Die Mitgliedstaaten 

veröffentlichen bis zum 31. Januar jedes Jahres die Kriterien für die Definition dieser 

zugelassenen Kunden;

b) ab dem 1. Juli 2004 alle Nichthaushaltskunden;

c) ab dem 1. Juli 2007 alle Kunden.

  

1 ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 1.
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2. Ungleichgewichte bei der Öffnung der Gasmärkte werden wie folgt vermieden:

a) Lieferverträge mit einem zugelassenen Kunden aus dem Netz eines anderen Mit-

gliedstaats dürfen nicht untersagt werden, wenn der Kunde in beiden betreffenden 

Netzen als zugelassener Kunde betrachtet wird, und

b) werden Geschäfte nach Buchstabe a mit der Begründung abgelehnt, dass der Kunde 

nur in einem der beiden Netze als zugelassener Kunde gilt, so kann die Kommission 

auf Antrag eines der Mitgliedstaaten, in denen sich die beiden Netze befinden, unter 

Berücksichtigung der Marktlage und des gemeinsamen Interesses der ablehnenden 

Partei auferlegen, die gewünschten Lieferungen auszuführen.

Artikel 37

Direktleitungen

1. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit

a) in ihrem Hoheitsgebiet ansässige Erdgasunternehmen die zugelassenen Kunden über 

eine Direktleitung versorgen können, und 

b) jeder zugelassene Kunde in ihrem Hoheitsgebiet von Erdgasunternehmen über eine 

Direktleitung versorgt werden kann.
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2. In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine Lizenz, Erlaubnis, Konzession, Zustim-

mung oder Zulassung) für den Bau oder den Betrieb von Direktleitungen erforderlich ist, 

legen die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zuständige Behörde die Kriterien 

für die Genehmigung des Baus oder des Betriebs einer Direktleitung in ihrem Hoheitsge-

biet fest. Diese Kriterien müssen objektiv, transparent und nichtdiskriminierend sein.

3. Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errichtung einer Direktleitung entweder 

von der Verweigerung des Netzzugangs auf der Grundlage des Artikels 34 oder von der 

Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens gemäß Artikel 40 abhängig machen.

KAPITEL VIII

NATIONALE REGULIERUNGSBEHÖRDEN

Artikel 38

Benennung und Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden

1. Jeder Mitgliedstaat benennt auf nationaler Ebene eine einzige nationale Regulierungsbe-

hörde
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2. Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt die Benennung anderer Regulierungsbehörden auf 

regionaler Ebene in den Mitgliedstaaten unberührt, sofern es für Vertretungszwecke und 

als Ansprechpartner auf Gemeinschaftsebene innerhalb des Regulierungsrates der Agentur 

gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung …/…* einen einzigen ranghohen Vertreter 

gibt.

3. Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann ein Mitgliedstaat Regulierungs-

behörden für kleine Netze in einer geografisch eigenständigen Region benennen, deren 

Verbrauch im Jahr 2008 weniger als 3 % des gesamten Verbrauchs des Mitgliedstaats, zu 

dem sie gehört, betragen hat. Diese Ausnahmeregelung lässt die Benennung eines einzigen 

ranghohen Vertreters für Vertretungszwecke und als Ansprechpartner auf Gemeinschafts-

ebene innerhalb des Regulierungsrates der Agentur für die Zusammenarbeit der Energie-

regulierungsbehörden gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …/…* unbe-

rührt.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14541/08 einfügen.
* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14541/08 einfügen.
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4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde und ge-

währleisten, dass diese ihre Befugnisse unparteiisch und transparent ausübt. Hierzu stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass die Regulierungsbehörde bei der Wahrnehmung der ihr 

durch diese Richtlinie und zugehörige Rechtsvorschriften übertragenen Regulierungsauf-

gaben

a) rechtlich getrennt und funktional unabhängig von anderen öffentlichen und privaten 

Einrichtungen ist,

b) und sicherstellt, dass ihr Personal und ihr Management

i) unabhängig von Marktinteressen handelt und

ii) bei der Wahrnehmung der Regulierungsaufgaben keine direkten Weisungen 

von Regierungsstellen oder anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen 

einholt oder entgegennimmt. Eine etwaige enge Zusammenarbeit mit anderen 

zuständigen nationalen Behörden oder allgemeine politische Leitlinien der Re-

gierung, die nicht mit den Regulierungsaufgaben und -befugnissen nach Artikel 

40 zusammenhängen, bleiben hiervon unberührt.

5. Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde stellen die Mitgliedstaaten 

insbesondere sicher,
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a) dass die Regulierungsbehörde unabhängig von allen politischen Stellen selbständige 

Entscheidungen treffen kann und über Autonomie bei der Ausführung des Haushalts 

sowie über eine für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben angemessene personelle und 

finanzielle Ressourcenausstattung verfügt;

b) dass das leitende Management der Regulierungsbehörde für mindestens fünf Jahre 

ernannt wird und die betreffenden Personen während dieser Zeit ihres Amtes nur 

enthoben werden können, wenn sie nicht mehr die in diesem Artikel genannten Be-

dingungen erfüllen oder wenn sie sich eines schweren Fehlverhaltens nach einzel-

staatlichem Recht schuldig gemacht haben.

Artikel 39

Allgemeine Ziele der Regulierungsbehörde

Bei der Wahrnehmung der in dieser Richtlinie genannten Regulierungsaufgaben trifft die Regulie-

rungsbehörde alle zweckdienlichen Maßnahmen zur Erreichung folgender Ziele im Rahmen ihrer 

Aufgaben und Befugnisse gemäß Artikel 40, gegebenenfalls in engem Benehmen mit anderen rele-

vanten nationalen Behörden und unbeschadet deren Zuständigkeiten:

a) Förderung – in enger Zusammenarbeit mit der Agentur, den Regulierungsbehörden der 

Mitgliedstaaten und der Kommission – eines wettbewerbsorientierten, sicheren und ökolo-

gisch nachhaltigen Erdgasbinnenmarktes in der Gemeinschaft und effektive Öffnung des 

Marktes für alle Lieferanten und Kunden in der Gemeinschaft;
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b) Entwicklung wettbewerbsorientierter und gut funktionierender Regionalmärkte in der Ge-

meinschaft zur Verwirklichung des unter Buchstabe a genannten Ziels; 

c) Aufhebung der bestehenden Beschränkungen des Erdgashandels zwischen den Mitglied-

staaten, einschließlich des Aufbaus geeigneter grenzüberschreitender Fernleitungskapazi-

täten im Hinblick auf die Befriedigung der Nachfrage und die Förderung der Integration 

der nationalen Märkte zur Erleichterung der Erdgasflüsse innerhalb der Gemeinschaft;

d) Förderung der Entwicklung sicherer, zuverlässiger und effizienter nichtdiskriminierender

Systeme sowie der Angemessenheit der Systeme;

e) Erleichterung der Aufnahme neuer Gewinnungsanlagen in das Netz, insbesondere durch 

Beseitigung von Hindernissen, die den Zugang neuer Marktteilnehmer verhindern könnten;

f) Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen, damit für Netzbetreiber und Netznutzer 

kurzfristig wie langfristig angemessene Anreize bestehen, Effizienzsteigerungen bei der 

Netzleistung zu gewährleisten und die Marktintegration zu fördern;

g) Gewährleistung des effizienten Funktionierens des nationalen Marktes und Förderung 

eines effektiven Wettbewerbs und Verbraucherschutzes;
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h) Beitrag zur Durchsetzung hoher Standards bei der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Ver-

pflichtungen im Bereich Erdgas, zum Schutz benachteiligter Kunden und ferner Beitrag 

zur Wirksamkeit der in Anhang A festgelegten Maßnahmen zum Schutz der Kunden.

Artikel 40

Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörde

1. Die Regulierungsbehörde hat folgende Aufgaben:

a) Sie gewährleisten, dass Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber – gegebenenfalls 

auch Netzeigentümer – sowie Erdgasunternehmen ihren aus dieser Richtlinie und 

anderen einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften erwachsenden Ver-

pflichtungen nachkommen, auch in Bezug auf grenzüberschreitende Aspekte.

b) Sie arbeiten mit der Regulierungsbehörde bzw. den Behörden der betroffenen 

Mitgliedstaaten in grenzüberschreitenden Angelegenheiten zusammen.

c) Sie kommen allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entscheidungen der Agentur 

und der Kommission nach und führen sie durch.
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d) Sie erstattet den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, der Agentur und der 

Kommission jährlich Bericht über ihre Tätigkeit und die Erfüllung ihrer Aufgaben. 

In diesen Berichten ist für jede einzelne der in diesem Artikel genannten Aufgaben 

darzulegen, welche Maßnahmen getroffen und welche Ergebnisse erzielt wurden.

e) Sie gewährleistet, dass Quersubventionen zwischen den Fernleitungs-, Verteilungs-, 

Speicher-, LNG- und Versorgungstätigkeiten verhindert werden.

f) Sie überwacht die Investitionspläne der Fernleitungsnetzbetreiber und legt mit ihrem 

Jahresbericht eine Beurteilung dieser Investitionspläne unter dem Gesichtspunkt ih-

rer Kohärenz mit dem nichtverbindlichen gemeinschaftsweit geltenden zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EG) 

Nr. …/…* vor.

g) Sie überwacht die Einhaltung der Regeln für Sicherheit und Zuverlässigkeit des Net-

zes und der Normen und Anforderungen in Bezug auf die Qualität des Netzdienstes.

h) Sie überwacht den Grad der Transparenz und gewährleistet, dass die Erdgasunterneh-

men die Transparenzanforderungen erfüllen.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14548/08 einfügen.
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i) Sie überwacht den Grad der Marktöffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf 

Großhandels- und Endkundenebene, einschließlich Erdgasbörsen, Preise für Haus-

haltskunden, Versorgerwechselraten, Abschaltraten und Beschwerden von Haus-

haltskunden, sowie etwaige Wettbewerbsverzerrungen oder –beschränkungen, sie 

stellt relevante Informationen bereit und macht die zuständigen Wettbewerbsbehör-

den auf einschlägige Fällen aufmerksam.

j) Sie verfolgt, wie viel Zeit die Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber für die Her-

stellung von Anschlüssen und für Reparaturen benötigen.

k) Sie überwacht und überprüft die Bedingungen für den Zugang zu Speicheranlagen, 

Netzpufferung und anderen Hilfsdiensten gemäß Artikel 32. Wird die Regelung für 

den Zugang zu Speicheranlagen gemäß Artikel 33 Absatz 3 festgelegt, ist die Über-

prüfung der Tarife nicht Bestandteil dieser Aufgabe.

l) Sie veröffentlicht mindestens einmal jährlich Empfehlungen dafür, wie die Versor-

gungstarife Artikel 3 genügen sollen.

m) Sie gewährleistet den Zugang zu den Verbrauchsdaten der Kunden, die Bereitstel-

lung – bei fakultativer Verwendung – eines einheitlichen Formats auf nationaler

Ebene für die Erfassung der Verbrauchsdaten und den Zugang zu den Daten gemäß 

Anhang A Buchstabe h.
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n) Sie überwacht die Umsetzung der Vorschriften betreffend die Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten der Fernleitungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, Versorgungs-

unternehmen und Kunden sowie anderer Marktteilnehmer gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. …/…*.

o) Sie überwacht die korrekte Anwendung der Kriterien, anhand deren beurteilt wird, 

ob eine Speicheranlage unter Artikel 32 Absatz 3 oder Artikel 32 Absatz 4 fällt, und

p) sie überwacht die Durchführung der Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 45.

2. Ist dies in einem Mitgliedstaat vorgesehen, so können die Überwachungsaufgaben gemäß 

Absatz 1 von anderen Behörden als der Regulierungsbehörde durchgeführt werden. In die-

sem Fall müssen die Informationen, die aus der Überwachung hervorgehen, der Regulie-

rungsbehörde so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden. 

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Absatz 1 konsultiert die Regulierungsbehörde 

gegebenenfalls – unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit und unbeschadet ihrer eigenen spe-

zifischen Zuständigkeiten und im Einklang mit den Grundsätzen der besseren Rechtset-

zung – die Fernleitungsnetzbetreiber und arbeiten gegebenenfalls eng mit anderen zustän-

digen nationalen Behörden zusammen.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14548/08 einfügen.
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Genehmigungen, die durch eine Regulierungsbehörde oder durch die Agentur nach dieser 

Richtlinie erteilt werden, berühren nicht die gebührend begründete künftige Ausübung ih-

rer Befugnisse nach diesem Artikel durch die Regulierungsbehörde oder etwaige Sanktio-

nen, die von anderen zuständigen Behörden oder der Kommission verhängt werden. 

3. Wurde gemäß Artikel 14 ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so hat die Regulierungs-

behörde zusätzlich zu den ihr gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels übertragenen Auf-

gaben folgende Pflichten:

a) Sie überwacht, ob der Eigentümer des Fernleitungsnetzes und der unabhängige Netz-

betreiber ihren aus diesem Artikel erwachsenden Verpflichtungen nachkommen, und 

verhängt gemäß Absatz 14 Buchstabe d Sanktionen für den Fall, dass den Verpflich-

tungen nicht nachgekommen wird.

b) Sie überwacht die Beziehungen und die Kommunikation zwischen dem unabhängi-

gen Netzbetreiber und dem Eigentümer des Fernleitungsnetzes, um sicherzustellen, 

dass der unabhängige Netzbetreiber seinen Verpflichtungen nachkommt, und ge-

nehmigt insbesondere Verträge und fungiert im Falle von Beschwerden einer Partei 

gemäß Absatz 9 als Streitbeilegungsinstanz zwischen dem unabhängigen Netzbetrei-

ber und dem Eigentümer des Fernleitungsnetzes.
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c) Unbeschadet des Verfahrens gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c genehmigt sie 

die vom unabhängigen Netzbetreiber jährlich vorzulegende Investitionsplanung für 

den ersten 10-jährigen Netzentwicklungsplan sowie den von ihm vorzulegenden 

mehrjährigen Netzentwicklungsplan. 

d) Sie gewährleistet, dass die von unabhängigen Netzbetreibern erhobenen Netzzu-

gangstarife ein Entgelt für den bzw. die Netzeigentümer enthalten, das für die Nut-

zung der Netzvermögenswerte und mit Blick auf etwaige neue Investitionen in das 

Netz angemessen ist, sofern diese wirtschaftlich und effizient getätigt werden, und

e) sie verfügt über die Befugnis, in den Räumlichkeiten des Eigentümers des Fernlei-

tungsnetzes und des unabhängigen Netzbetreibers auch ohne Ankündigung Kontrol-

len durchzuführen.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden mit den erforderlichen 

Befugnissen ausgestattet werden, die es ihnen ermöglichen, die in den Absätzen 1, 3 und 6

genannten Aufgaben effizient und rasch zu erfüllen. Hierzu muss die Regulierungsbehörde 

unter anderem über folgende Befugnisse verfügen:

a) Erlass von Entscheidungen, die für Erdgasunternehmen bindend sind;
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b) Durchführung von Untersuchungen zum Funktionieren der Erdgasmärkte und Ent-

scheidung über und Verhängung von notwendigen und verhältnismäßigen Maßnah-

men zur Förderung eines wirksamen Wettbewerbs und zur Gewährleistung des ord-

nungsgemäßen Funktionierens des Marktes. Die Regulierungsbehörde erhält gegebe-

nenfalls auch die Befugnis zur Zusammenarbeit mit der nationalen Wettbewerbsbe-

hörde oder der Kommission bei der Durchführung einer wettbewerbsrechtlichen 

Untersuchung; 

c) Anforderung der für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maßgeblichen Informationen 

bei den Erdgasunternehmen;

d) Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen gegen 

Erdgasunternehmen, die ihren aus dieser Richtlinie oder allen einschlägigen rechts-

verbindlichen Entscheidungen der Regulierungsbehörde oder der Agentur erwach-

senden Verpflichtungen nicht nachkommen, oder Vorschlag an ein zuständiges Ge-

richt, derartige Sanktionen zu verhängen. Hierzu zählt auch die Befugnis, bei Nicht-

einhaltung der jeweiligen Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie gegen den Fern-

leitungsnetzbetreiber bzw. das vertikal integrierte Unternehmen Sanktionen in Höhe 

von bis zu 10 % des Jahresumsatzes des Fernleitungsnetzbetreibers bzw. des vertikal 

integrierten Unternehmens zu verhängen oder vorzuschlagen, und
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e) ausreichende Untersuchungsrechte und entsprechende Anweisungsbefugnisse mit 

Blick auf die Streitbeilegung gemäß den Absätzen 9 und 10.

5. Zusätzlich zu den Aufgaben und Befugnissen, die ihr gemäß den Absätzen 1 und 4 des 

vorliegenden Artikels übertragen wurden, werden der Regulierungsbehörde für den Fall, 

dass ein Fernleitungsnetzbetreiber gemäß Kapitel IV benannt wurde, folgende Aufgaben 

und Befugnisse übertragen:

a) Verhängung von Sanktionen gemäß Absatz 4 Buchstabe d wegen diskriminierenden 

Verhaltens zugunsten des vertikal integrierten Unternehmens; 

b) Überprüfung des Schriftverkehrs zwischen dem Fernleitungsnetzbetreiber und dem 

vertikal integrierten Unternehmen, um sicherzustellen, dass der Fernleitungsnetz-

betreiber seinen Verpflichtungen nachkommt;

c) als Streitbeilegungsstelle für Streitigkeiten zwischen dem vertikal integrierten Unter-

nehmen und dem Fernleitungsnetzbetreiber bei Beschwerden gemäß Absatz 9 zu 

fungieren;

d) fortlaufende Kontrolle der geschäftlichen und finanziellen Beziehungen, einschließ-

lich Darlehen, zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem Fernlei-

tungsnetzbetreiber;
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e) Genehmigung sämtlicher geschäftlichen und finanziellen Vereinbarungen zwischen 

dem vertikal integrierten Unternehmen und dem Fernleitungsnetzbetreiber, sofern sie 

marktüblichen Bedingungen entsprechen;

f) Anforderung einer Begründung beim vertikal integrierten Unternehmen im Falle 

einer Meldung des Gleichbehandlungsbeauftragten nach Artikel 21 Absatz 4. Die 

Begründung muss insbesondere den Nachweis enthalten, dass kein diskriminierendes 

Verhalten zugunsten des vertikal integrierten Unternehmens vorgelegen hat; 

g) Durchführung von – auch unangekündigten – Kontrollen in den Geschäftsräumen 

des vertikal integrierten Unternehmens und des Fernleitungsnetzbetreibers, und

h) Übertragung aller oder bestimmter Aufgaben des Fernleitungsnetzbetreibers an einen 

gemäß Artikel 14 benannten unabhängigen Netzbetreiber, falls der Fernleitungsnetz-

betreiber fortwährend gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie verstößt, insbe-

sondere im Falle eines wiederholten diskriminierenden Verhaltens zugunsten des 

vertikal integrierten Unternehmens.
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6. Den Regulierungsbehörden obliegt es, zumindest die Methoden zur Berechnung oder Fest-

legung folgender Bedingungen vor deren Inkrafttreten festzulegen oder zu genehmigen:

a) die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, 

einschließlich Fernleitungs- und Verteilungstarife, und Bedingungen und Tarife für 

den Zugang zu LNG-Anlagen. Diese Tarife oder Methoden sind so zu gestalten, dass 

die notwendigen Investitionen in die Netze und LNG-Anlagen so vorgenommen wer-

den können, dass die Lebensfähigkeit der Netze und LNG-Anlagen gewährleistet ist;

b) die Bedingungen für die Erbringung von Ausgleichsleistungen.

7. Bei der Festsetzung oder Genehmigung der Tarife oder Methoden stellt die Regulierungs-

behörde sicher, dass für die Fernleitungs- und Verteilerbetreiber angemessene Anreize 

geschaffen werden, sowohl kurzfristig als auch langfristig die Effizienz zu steigern, die 

Marktintegration und die Versorgungssicherheit zu fördern und entsprechende Forschungs-

arbeiten zu unterstützen.
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8. Die Regulierungsbehörde ist befugt, falls erforderlich von den Betreibern von Fernlei-

tungsnetzen, Verteilernetzen, Speicheranlagen und LNG-Anlagen zu verlangen, die in die-

sem Artikel genannten Bedingungen, einschließlich der Tarife und Methoden, zu ändern, 

um sicherzustellen, dass diese angemessen sind und ohne Diskriminierungen angewendet 

werden. Wird die Regelung für den Zugang zu Speicheranlagen gemäß Artikel 32 Absatz 3 

festgelegt, so ist die Überprüfung der Tarife nicht Bestandteil dieser Aufgabe.

9. Jeder Betroffene, der hinsichtlich der in den Absätzen 1 bis 8 genannten Punkte eine Be-

schwerde gegen einen Fernleitungs- oder Verteilernetzbetreiber oder den Betreiber einer 

Speicher- oder LNG-Anlage hat, kann damit die Regulierungsbehörde befassen, die als 

Streitbeilegungsstelle innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Be-

schwerde eine Entscheidung trifft. Dieser Zeitraum kann um zwei Monate verlängert wer-

den, wenn die Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen anfordert. Mit Zustimmung 

des Beschwerdeführers ist eine weitere Verlängerung dieser Frist möglich. Die Entschei-

dung der Regulierungsbehörde ist verbindlich, bis sie gegebenenfalls aufgrund eines 

Rechtsbehelfs aufgehoben wird.

10. Jeder Betroffene, der hinsichtlich einer gemäß diesem Artikel getroffenen Entscheidung 

über die Methoden oder, soweit die Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht hat, hin-

sichtlich der vorgeschlagenen Methoden beschwerdeberechtigt ist, kann spätestens binnen 

zwei Monaten bzw. innerhalb einer von den Mitgliedstaaten festgelegten kürzeren Frist 

nach Veröffentlichung der Entscheidung bzw. des Vorschlags für eine Entscheidung eine 

Beschwerde im Hinblick auf die Überprüfung der Entscheidung einlegen. Eine Beschwer-

de hat keine aufschiebende Wirkung.
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11. Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame Mechanismen für die Regulierung, 

die Kontrolle und die Sicherstellung von Transparenz, um den Missbrauch einer marktbe-

herrschenden Stellung zum Nachteil insbesondere der Verbraucher sowie Verdrängungs-

praktiken zu verhindern. Diese Mechanismen tragen den Bestimmungen des Vertrags, ins-

besondere Artikel 82, Rechnung.

12. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bei Verstößen gegen die in dieser Richtlinie vor-

gesehenen Geheimhaltungsvorschriften geeignete Maßnahmen, einschließlich der nach na-

tionalem Recht vorgesehenen Verwaltungs- oder Strafverfahren, gegen die verantwortli-

chen natürlichen oder juristischen Personen ergriffen werden.

13. Beschwerden nach den Absätzen 9 und 10 lassen die nach dem Gemeinschaftsrecht und/

oder dem nationalen Recht möglichen Rechtsbehelfe unberührt.

14. Die von den Regulierungsbehörden getroffenen Entscheidungen sind im Hinblick auf die 

gerichtliche Überprüfung zu begründen.

15. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf nationaler Ebene geeignete Mechanismen be-

stehen, in deren Rahmen eine von einer Entscheidung der Regulierungsbehörde betroffene 

Partei das Recht hat, bei einer von den beteiligen Parteien unabhängigen Stelle Beschwer-

de einzulegen.
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Artikel 41

Regulierungssystem für grenzüberschreitende Aspekte

1. Die Regulierungsbehörden konsultieren einander und arbeiten eng zusammen, und sie 

übermitteln einander und der Agentur sämtliche für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 

dieser Richtlinie erforderlichen Informationen. Hinsichtlich des Informationsaustauschs ist 

die einholende Behörde an den gleichen Grad an Vertraulichkeit gebunden wie die Aus-

kunft erteilende Behörde.

2. Die Regulierungsbehörden arbeiten zumindest auf regionaler Ebene zusammen, um netz-

technische Regelungen zu fördern, die ein optimales Netzmanagement ermöglichen, ge-

meinsame Strombörsen zu fördern und grenzüberschreitende Kapazitäten zuzuweisen 

und – u.a. durch neue Verbindungen – ein Mindestmaß an Verbindungskapazitäten inner-

halb der Region und zwischen den Regionen zu ermöglichen, damit sich ein effektiver 

Wettbewerb und eine bessere Versorgungssicherheit entwickeln können. 

3. Die in Absatz 2 genannten Maßnahmen werden gegebenenfalls in engem Benehmen mit 

anderen einschlägigen nationalen Behörden und unbeschadet deren eigenen Zuständigkei-

ten durchgeführt.
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4. Die Kommission kann Leitlinien erlassen, in denen festgelegt ist, in welchem Umfang die 

Regulierungsbehörden untereinander und mit der Agentur zusammenarbeiten. Diese Maß-

nahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergän-

zung werden nach dem in Artikel 50 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kon-

trolle erlassen.

Artikel 42

Einhaltung der Leitlinien

1. Jede Regulierungsbehörde wie auch die Kommission können die Agentur um eine Stel-

lungnahme dazu ersuchen, ob eine von einer Regulierungsbehörde getroffene Entschei-

dung im Einklang mit den gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EG) Nr. …/…*

erlassenen Leitlinien steht.

2. Die Agentur unterbreitet der anfragenden Regulierungsbehörde bzw. der Kommission so-

wie der Regulierungsbehörde, die die fragliche Entscheidung getroffen hat, innerhalb von 

vier Monaten nach dem Eingang des Ersuchens ihre Stellungnahme.

3. Kommt die Regulierungsbehörde, die die Entscheidung getroffen hat, der Stellungnahme 

der Agentur nicht innerhalb von vier Monaten nach dem Eingang der Stellungnahme nach, 

so unterrichtet die Agentur die Kommission entsprechend.

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14548/08 einfügen.
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4. Jede Regulierungsbehörde, die der Auffassung ist, dass eine von einer anderen Regulie-

rungsbehörde getroffene Entscheidung von Belang für den grenzüberschreitenden Handel 

nicht im Einklang mit den gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EG) Nr. …/…*

erlassenen Leitlinien steht, kann die Kommission innerhalb von zwei Monaten ab dem 

Tag, an dem die fragliche Entscheidung ergangen ist, davon in Kenntnis setzen.

5. Gelangt die Kommission innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie gemäß Absatz 3 von 

der Agentur oder gemäß Absatz 4 von einer Regulierungsbehörde informiert wurde, oder 

innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem die Entscheidung getroffen wurde, von 

sich aus zu der Einschätzung, dass die Entscheidung einer Regulierungsbehörde ernsthafte 

Zweifel hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den gemäß dieser Richtlinie oder der Verord-

nung (EG) Nr. …/…* erlassenen Leitlinien begründet, kann die Kommission die weitere 

Prüfung des Falls beschließen. In einem solchen Fall lädt sie die betreffende Regulierungs-

behörde und die betroffenen Parteien zu dem Verfahren vor der Regulierungsbehörde, da-

mit sie Stellung nehmen können.

6. Beschließt die Kommission, den Fall weiter zu prüfen, so erlässt sie innerhalb von vier 

Monaten nach dem Tag, an dem dieser Beschluss gefasst wurde, die endgültige Entschei-

dung,

a) keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde zu erheben, oder

  

* ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument st14548/08 einfügen.
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b) von der betreffenden Regulierungsbehörde einen Widerruf ihrer Entscheidung zu 

verlangen, weil die Leitlinien nicht eingehalten wurden.

7. Beschließt die Kommission nicht innerhalb der in den Absätzen 5 und 6 genannten Fristen, 

den Fall weiter zu prüfen oder eine endgültige Entscheidung zu erlassen, wird davon aus-

gegangen, dass sie keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde er-

hebt.

8. Die Regulierungsbehörde kommt der Entscheidung der Kommission über den Widerruf der 

Entscheidung der Regulierungsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach und setzt die 

Kommission davon in Kenntnis.

9. Die Kommission kann Leitlinien zur Festlegung der Modalitäten des Verfahrens erlassen, 

das von den Regulierungsbehörden, der Agentur und der Kommission bei der Prüfung der 

Vereinbarkeit von Entscheidungen der Regulierungsbehörden mit den in diesem Artikel 

genannten Leitlinien anzuwenden ist. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher 

Bestimmung dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 50 Absatz 3 

genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 
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Artikel 43

Aufbewahrungspflichten

1. Die Mitgliedstaaten verlangen von den Versorgungsunternehmen, dass sie die relevanten 

Daten über sämtliche mit Großhandelskunden und Fernleitungsnetzbetreibern sowie mit 

Betreibern von Speicheranlagen und LNG-Anlagen im Rahmen von Gasversorgungsver-

trägen und Gasderivaten getätigten Transaktionen für die Dauer von mindestens fünf Jah-

ren aufbewahren und den nationalen Behörden einschließlich der Regulierungsbehörde, der 

nationalen Wettbewerbsbehörden und der Kommission zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei 

Bedarf zur Verfügung stellen.

2. Die Daten enthalten genaue Angaben zu den Merkmalen der relevanten Transaktionen wie 

Laufzeit-, Liefer- und Abrechnungsbestimmungen, Menge, Datum und Uhrzeit der Aus-

führung, Transaktionspreise und Formen der Identifizierung des betreffenden Großhan-

delskunden sowie bestimmte Angaben zu sämtlichen nicht abgerechneten Gasversorgungs-

verträgen und Gasderivaten. 

3. Die Regulierungsbehörde kann beschließen, bestimmte dieser Informationen den Markt-

teilnehmern zugänglich zu machen, vorausgesetzt, es werden keine wirtschaftlich sensiblen 

Daten über einzelne Marktakteure oder einzelne Transaktionen preisgegeben. Dieser Ab-

satz gilt nicht für Informationen über Finanzinstrumente, die unter die Richtlinie 

2004/39/EG fallen.
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4. Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung dieses Artikels kann die Kommission 

Leitlinien erlassen, in denen die Methoden und Modalitäten der Datenaufbewahrung sowie 

Form und Inhalt der aufzubewahrenden Daten festgelegt werden. Diese Maßnahmen zur 

Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden 

nach dem in Artikel 50 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

5. Für mit Großhandelskunden und Fernleitungsnetzbetreibern sowie Betreibern von Spei-

cheranlagen und LNG-Anlagen getätigte Transaktionen mit Gasderivaten von Versor-

gungsunternehmen gilt dieser Artikel nur, sobald die Kommission die Leitlinien gemäß 

Absatz 4 erlassen hat.

6. Die Bestimmungen dieses Artikels begründen für Rechtspersonen, die unter die Richtli-

nie 2004/39/EG fallen, keine zusätzlichen Verpflichtungen gegenüber den in Absatz 1 ge-

nannten Behörden.

7. Müssen die in Absatz 1 genannten Behörden Zugang zu Daten haben, die von Unterneh-

men aufbewahrt werden, die unter die Richtlinie 2004/39/EG fallen, übermitteln die nach 

jener Richtlinie zuständigen Behörden ihnen die erforderlichen Daten.
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KAPITEL IX

Endkundenmärkte

Artikel 44

Endkundenmärkte

Um das Entstehen gut funktionierender und transparenter Endkundenmärkte in der Gemeinschaft zu 

erleichtern, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Aufgaben und Zuständigkeiten der Fernlei-

tungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, Versorgungsunternehmen und Kunden sowie gegebenen-

falls anderer Marktteilnehmer hinsichtlich der vertraglichen Vereinbarungen, der Verpflichtungen 

gegenüber den Kunden, der Regeln für Datenaustausch und Abrechnung, des Eigentums an den 

Daten und der Zuständigkeit für die Verbrauchserfassung festgelegt werden. 

Diese Regeln, die zu veröffentlichen sind, werden so konzipiert, dass sie den Zugang der Kunden 

und Versorger zu den Netzen erleichtern, und unterliegen der Nachprüfbarkeit durch die Regulie-

rungsbehörden oder andere zuständige einzelstaatliche Behörden.
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KAPITEL X

Schlussbestimmungen

Artikel 45

Schutzmaßnahmen

1. Treten plötzliche Marktkrisen im Energiesektor auf oder ist die Sicherheit von Personen, 

Geräten oder Anlagen oder die Unversehrtheit des Netzes gefährdet, so kann ein Mitglied-

staat vorübergehend die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen.

2. Diese Maßnahmen dürfen nur die geringstmöglichen Störungen im Funktionieren des Bin-

nenmarktes hervorrufen und nicht über das zur Behebung der plötzlich aufgetretenen 

Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Maß hinausgehen.

3. Der betreffende Mitgliedstaat teilt diese Maßnahmen unverzüglich den anderen Mitglied-

staaten und der Kommission mit; diese kann beschließen, dass der betreffende Mitglied-

staat diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben hat, soweit sie den Wettbewerb verzer-

ren und den Handel in einem Umfang beeinträchtigen, der dem gemeinsamen Interesse 

zuwiderläuft.
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Artikel 46

Gleiche Ausgangsbedingungen

1. Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie treffen können, um gleiche 

Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, müssen mit dem Vertrag, insbesondere Artikel 

30, und den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vereinbar sein.

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen verhältnismäßig, nichtdiskriminierend und 

transparent sein. Diese Maßnahmen können erst angewendet werden, nachdem sie der 

Kommission mitgeteilt und von ihr gebilligt wurden.

3. Die Kommission wird innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung gemäß 

Absatz 2 tätig. Diese Frist beginnt am Tag nach dem Eingang der vollständigen Informa-

tionen. Wird die Kommission nicht innerhalb dieser Frist von zwei Monaten tätig, so wird 

davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die mitgeteilten Maßnahmen hat.
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Artikel 47

Ausnahmen im Zusammenhang mit unbedingten Zahlungsverpflichtungen

1. Entstehen einem Erdgasunternehmen aufgrund eines oder mehrerer Gaslieferverträge mit 

unbedingter Zahlungsverpflichtung ernsthafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierig-

keiten oder werden solche Schwierigkeiten befürchtet, so kann es bei dem betreffenden 

Mitgliedstaat oder der benannten zuständigen Behörde eine befristete Ausnahme von Arti-

kel 31 beantragen. Die Anträge sind in jedem einzelnen Fall je nach Wahl des Mitglied-

staats entweder vor oder nach der Verweigerung des Netzzugangs zu stellen. Die Mitglied-

staaten können es dem Erdgasunternehmen auch freistellen, ob es einen Antrag vor oder 

nach der Verweigerung des Netzzugangs stellen möchte. Hat ein Erdgasunternehmen den 

Zugang verweigert, ist der Antrag unverzüglich zu stellen. Den Anträgen sind alle sach-

dienlichen Angaben über die Art und den Umfang des Problems und die von dem Erdgas-

unternehmen zu dessen Lösung unternommenen Anstrengungen beizufügen.

Stehen nach vernünftigem Ermessen keine Alternativlösungen zur Verfügung, so kann der 

Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde unter Beachtung des Absatzes 3 eine 

Ausnahme gewähren.
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2. Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde übermittelt der Kommission un-

verzüglich ihre Entscheidung über die Gewährung einer Ausnahme zusammen mit allen 

einschlägigen Informationen zu der betreffenden Ausnahme. Diese Informationen können 

der Kommission in einer Zusammenfassung übermittelt werden, anhand deren die Kom-

mission eine fundierte Entscheidung treffen kann. Die Kommission kann binnen acht Wo-

chen nach Eingang der Mitteilung verlangen, dass der betreffende Mitgliedstaat bzw. die 

betreffende benannte zuständige Behörde die Entscheidung über die Gewährung einer 

Ausnahme ändert oder widerruft.

Kommt der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betreffende benannte zuständige Behörde 

der Aufforderung nicht binnen vier Wochen nach, so wird nach dem in Artikel 50 Absatz 2 

genannten Beratungsverfahren umgehend eine endgültige Entscheidung getroffen.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich.

3. Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde und die Kommission berücksichti-

gen bei der Entscheidung über die Ausnahmen nach Absatz 1 insbesondere folgende Krite-

rien:

a) das Ziel der Vollendung eines wettbewerbsorientierten Gasmarktes;

b) die Notwendigkeit, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zu erfüllen und die Ver-

sorgungssicherheit zu gewährleisten;



14540/2/08 REV 2 138
DG C DE

c) die Stellung des Erdgasunternehmens auf dem Gasmarkt und die tatsächliche Wett-

bewerbslage auf diesem Markt;

d) die Schwere der aufgetretenen wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten von 

Erdgasunternehmen und Fernleitungsunternehmen bzw. zugelassenen Kunden;

e) den Zeitpunkt der Unterzeichnung sowie die Bedingungen des betreffenden Vertrags 

oder der betreffenden Verträge und inwieweit diese Marktänderungen berücksichti-

gen;

f) die zur Lösung des Problems unternommenen Anstrengungen;

g) inwieweit das Unternehmen beim Eingehen der betreffenden unbedingten Zahlungs-

verpflichtungen unter Berücksichtigung dieser Richtlinie vernünftigerweise mit dem 

wahrscheinlichen Auftreten von ernsten Schwierigkeiten hätte rechnen können;

h) das Ausmaß, in dem das Netz mit anderen Netzen verbunden ist, sowie den Grad an 

Interoperabilität dieser Netze, und

i) die Auswirkungen, die die Genehmigung einer Ausnahme für die korrekte Anwen-

dung dieser Richtlinie in Bezug auf das einwandfreie Funktionieren des Erdgasbin-

nenmarktes haben würde.
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Eine Entscheidung über einen Ausnahmeantrag in Bezug auf Verträge mit unbedingter 

Zahlungsverpflichtung, die vor dem ...1 geschlossen worden sind, sollte nicht zu einer Lage 

führen, in der es unmöglich ist, wirtschaftlich tragfähige Absatzalternativen zu finden. Auf 

jeden Fall wird davon ausgegangen, dass keine ernsthaften Schwierigkeiten vorliegen, 

wenn die Erdgasverkäufe nicht unter die in Gaslieferverträgen mit unbedingter Zahlungs-

verpflichtung vereinbarte garantierte Mindestabnahmemenge sinken oder sofern der betref-

fende Gasliefervertrag mit unbedingter Zahlungsverpflichtung angepasst werden oder das 

Erdgasunternehmen Absatzalternativen finden kann.

4. Erdgasunternehmen, die keine Ausnahmegenehmigung nach Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels erhalten haben, dürfen den Netzzugang wegen im Rahmen eines Gasliefervertrags 

eingegangener unbedingter Zahlungsverpflichtungen nicht bzw. nicht länger verweigern. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle einschlägigen Bestimmungen des Kapitels VII, 

nämlich Artikel 31 bis 44, eingehalten werden.

5. Die im Rahmen der obigen Bestimmungen genehmigten Ausnahmen müssen ordnungsge-

mäß begründet werden. Die Kommission veröffentlicht die Entscheidung im Amtsblatt der 

Europäischen Union.

6. Die Kommission legt bis zum ... ** einen Bericht über die bei der Anwendung dieses Arti-

kels gemachten Erfahrungen vor, damit das Europäische Parlament und der Rat zu gegebe-

ner Zeit prüfen können, ob dieser Artikel angepasst werden muss.

  

1 ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens der Richtlinie 2003/55 einfügen.
** ABl.: Bitte das Datum einfügen: Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 2003/55.
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Artikel 48

Entstehende und isolierte Märkte

1. Mitgliedstaaten, die nicht direkt an das Verbundnetz eines anderen Mitgliedstaats ange-

schlossen sind und nur einen externen Hauptlieferanten haben, können von den Artikeln 4, 

9, 36 und/oder 37 abweichen. Als Hauptlieferant gilt ein Versorgungsunternehmen mit 

einem Marktanteil von mehr als 75 %. Eine Ausnahme endet automatisch, sobald mindes-

tens eine der in diesem Unterabsatz genannten Bedingungen nicht mehr gegeben ist. Alle 

derartigen Ausnahmen sind der Kommission mitzuteilen.

Zypern kann von den Artikeln 4, 9, 36 und/oder 37 abweichen. Diese Ausnahme endet, so-

bald Zypern nicht mehr als isolierter Markt anzusehen ist.

Die Artikel 4, 9, 36 und/oder 37 gelten für Estland, Lettland, und/oder Finnland erst ab 

dem Zeitpunkt, zu dem einer dieser Mitgliedstaaten direkt an das Verbundnetz eines ande-

ren Mitgliedstaats mit Ausnahme von Estland, Lettland, Litauen und Finnland angeschlos-

sen ist. Ausnahmen gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes bleiben von diesem Unterabsatz 

unberührt.
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2. Ein als entstehender Markt eingestufter Mitgliedstaat, der durch die Anwendung dieser 

Richtlinie in erhebliche Schwierigkeiten geriete, kann von Artikel 4, Artikel 9, Artikel 13 

Absätze 1 und 2, Artikel 14, Artikel 24, Artikel 25 Absatz 5, Artikel 26, Artikel 30, Arti-

kel 31, Artikel 36 Absatz 1 und/oder Artikel 37 abweichen. Diese Ausnahme endet auto-

matisch, sobald der betreffende Mitgliedstaat nicht mehr als entstehender Markt anzusehen 

ist. Alle derartigen Ausnahmen sind der Kommission mitzuteilen.

Zypern kann von den Artikeln 4 und 9, Artikel 13 Absätze 1 und 2, den Artikeln 14 und 

24, Artikel 25 Absatz 5, den Artikeln 26, 30 und 31, Artikel 36 Absatz 1 und/oder Artikel 

37 abweichen. Diese Ausnahme endet, sobald Zypern nicht mehr als entstehender Markt 

anzusehen ist.

3. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte Ausnahme endet, muss 

die Definition der zugelassenen Kunden eine Marktöffnung bewirken, die sich auf min-

destens 33 % des jährlichen Gesamterdgasverbrauchs auf dem innerstaatlichen Erdgas-

markt erstreckt. Zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt gilt Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b 

und drei Jahre nach diesem Zeitpunkt gilt Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c. Bis zum Be-

ginn der Anwendung des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe b können die in Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels genannten Mitgliedstaaten beschließen, Artikel 31 nicht anzuwen-

den, soweit es sich um Hilfsdienste und die vorübergehende Speicherung für die Wieder-

verdampfung und die anschließende Einspeisung in das Fernleitungsnetz handelt.
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4. Falls die Anwendung dieser Richtlinie in einem begrenzten Gebiet eines Mitgliedstaats, 

insbesondere hinsichtlich des Ausbaus der Fernleitungsinfrastruktur und größerer Vertei-

lungsinfrastrukturen, erhebliche Schwierigkeiten verursachen würde, kann der Mitglied-

staat zur Förderung von Investitionen bei der Kommission für Entwicklungen in diesem 

Gebiet eine befristete Ausnahme von den Artikeln 4 und 9, Artikel 13 Absätze 1 und 2, den 

Artikeln 14 und 24, Artikel 25 Absatz 5, den Artikeln 26, 30 und 31, sowie von Artikel 36 

Absatz 1 und/oder Artikel 37 beantragen.

5. Die Kommission kann die in Absatz 4 genannte Ausnahme unter Berücksichtigung 

insbesondere der nachstehenden Kriterien genehmigen:

– Bedarf an Infrastrukturinvestitionen, die in einem wettbewerbsorientierten Marktum-

feld nicht rentabel wären;

– Umfang der erforderlichen Investitionen und Amortisationsaussichten;

– Größe und Entwicklungsstand des Gasnetzes in dem betreffenden Gebiet;

– Aussichten für den betreffenden Gasmarkt;

– geografische Größe und Merkmale des betreffenden Gebiets oder der betreffenden 

Region sowie sozioökonomische und demografische Faktoren.
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Im Falle einer Gasinfrastruktur, bei der es sich nicht um eine Verteilerinfrastruktur handelt, 

darf eine Ausnahme nur genehmigt werden, wenn in diesem Gebiet noch keine Gasinfra-

struktur errichtet worden ist oder die Errichtung einer derartigen Infrastruktur weniger als 

zehn Jahre zurückliegt. Die befristete Ausnahme darf nicht für einen Zeitraum von mehr 

als zehn Jahren ab der ersten Versorgung mit Gas in dem betreffenden Gebiet gewährt 

werden. 

Im Falle einer Verteilerinfrastruktur kann eine Ausnahme für einen Zeitraum von höchs-

tens 20 Jahren ab dem Zeitpunkt genehmigt werden, zu dem in dem betreffenden Gebiet 

erstmalig Gas über die genannte Infrastruktur geliefert wurde.

6. Artikel 9 gilt nicht für Zypern, Luxemburg und/oder Malta.

7. Vor einer Entscheidung nach Absatz 5 unterrichtet die Kommission die Mitgliedstaaten 

unter Wahrung der Vertraulichkeit über die gemäß Absatz 4 gestellten Anträge. Diese Ent-

scheidung sowie die Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2 werden im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union veröffentlicht.

8. Griechenland darf hinsichtlich Aufbau und Alleinnutzung von Verteilernetzen in bestimm-

ten geografischen Gebieten von den Artikeln 4, 24, 25, 26, 31, 36 und/oder 37 dieser 

Richtlinie in Bezug auf die geografischen Gebiete und Zeiträume abweichen, die in den 

von Griechenland vor dem 15. März 2002 gemäß der Richtlinie 98/30/EG ausgestellten 

Genehmigungen angegeben sind.
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Artikel 49

Überprüfungsverfahren

Falls die Kommission in dem Bericht nach Artikel 51 Absatz 3 feststellt, dass aufgrund der effekti-

ven Verwirklichung des Netzzugangs in einem Mitgliedstaat, die in jeder Hinsicht einen tatsächli-

chen, nicht diskriminierenden und ungehinderten Netzzugang bewirkt, bestimmte in dieser Richtli-

nie vorgesehene Vorschriften für Unternehmen (einschließlich der Vorschriften für die rechtliche 

Entflechtung von Verteilernetzbetreibern) nicht in einem ausgewogenen Verhältnis zum verfolgten 

Ziel stehen, kann der betreffende Mitgliedstaat bei der Kommission einen Antrag auf Freistellung 

von der Einhaltung der betreffenden Vorschrift einreichen.

Der Mitgliedstaat übermittelt den Antrag unverzüglich der Kommission zusammen mit allen rele-

vanten Angaben, die für den Nachweis erforderlich sind, dass die in dem Bericht getroffene Fest-

stellung, wonach ein tatsächlicher Netzzugang sichergestellt ist, auch weiterhin zutreffen wird.

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt einer Mitteilung nimmt die Kommission zu dem Antrag 

des betreffenden Mitgliedstaats Stellung und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat gege-

benenfalls Vorschläge zur Änderung der betreffenden Bestimmungen der Richtlinie vor. Die Kom-

mission kann in den Vorschlägen zur Änderung der Richtlinie vorschlagen, den betreffenden Mit-

gliedstaat von spezifischen Anforderungen auszunehmen, sofern dieser Mitgliedstaat erforderli-

chenfalls Maßnahmen durchführt, die in gleicher Weise wirksam sind.
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Artikel 50

Ausschuss

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3 und 7 des Beschlusses 

1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und Arti-

kel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Artikel 51

Berichterstattung

1. Die Kommission überwacht und überprüft die Anwendung dieser Richtlinie und legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat zum ersten Mal bis ...* und danach jedes Jahr einen 

Gesamtfortschrittsbericht über die erzielten Fortschritte vor. In diesem Fortschrittsbericht 

wird mindestens Folgendes behandelt:

a) die bei der Schaffung eines vollendeten und einwandfrei funktionierenden Erdgas-

binnenmarkts gewonnenen Erfahrungen und erzielten Fortschritte sowie die noch be-

stehenden Hindernisse, einschließlich der Aspekte Marktbeherrschung, Marktkon-

zentration, Verdrängungspraktiken oder wettbewerbsfeindliches Verhalten;

  

* ABl.: Bitte das Datum einfügen: 31. Dezember des Jahres nach dem Inkrafttreten der 
Richtlinie 2003/55.
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b) die im Rahmen dieser Richtlinie genehmigten Ausnahmen, einschließlich der An-

wendung der Ausnahme nach Artikel 26 Absatz 2 im Hinblick auf eine etwaige 

Überprüfung der Schwelle;

c) die Frage, inwieweit sich die Entflechtungs- und Tarifierungsbestimmungen dieser 

Richtlinie als geeignet erwiesen haben, einen gerechten und nichtdiskriminierenden 

Zugang zum Erdgasnetz der Gemeinschaft und eine gleichwertige Wettbewerbsin-

tensität zu gewährleisten, und welche wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozia-

len Auswirkungen die Öffnung des Erdgasmarkts auf die Kunden hat;

d) eine Untersuchung der Fragen, die mit der Kapazität des Erdgasnetzes und der Si-

cherheit der Erdgasversorgung in der Gemeinschaft und insbesondere mit dem be-

stehenden und dem erwarteten Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu-

sammenhängen, unter Berücksichtigung der zwischen verschiedenen Gebieten beste-

henden realen Austauschkapazitäten des Netzes und des Ausbaus von Speicherkapa-

zitäten (einschließlich der Frage der Verhältnismäßigkeit der Marktregulierung in 

diesem Bereich);

e) besondere Aufmerksamkeit wird den Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Bedienung 

von Nachfragespitzen und zur Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Ver-

sorger gewidmet;
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f) eine allgemeine Bewertung der Fortschritte in den bilateralen Beziehungen zu Dritt-

ländern, die Erdgas gewinnen und exportieren oder transportieren, einschließlich der 

Fortschritte bei Marktintegration, Handel und Zugang zu den Netzen dieser Drittlän-

der;

g) die Frage, ob ein Harmonisierungsbedarf besteht, der nicht mit den Bestimmungen 

dieser Richtlinie zusammenhängt.

Gegebenenfalls kann dieser Fortschrittsbericht auch Empfehlungen und Maßnahmen ent-

halten, um negativen Auswirkungen von Marktbeherrschung und Marktkonzentration ent-

gegenzuwirken.

2. Alle zwei Jahre werden in dem Fortschrittsbericht nach Absatz 1 ferner die verschiedenen 

in den Mitgliedstaaten zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen 

Maßnahmen analysiert und auf ihre Wirksamkeit und insbesondere ihre Auswirkungen auf 

den Wettbewerb auf dem Erdgasmarkt untersucht. Gegebenenfalls kann der Bericht Emp-

fehlungen für Maßnahmen enthalten, die auf einzelstaatlicher Ebene zur Gewährleistung 

eines hohen Standards der gemeinwirtschaftlichen Leistungen oder zur Verhinderung einer 

Marktabschottung zu ergreifen sind.
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3. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis …* als Teil der allge-

meinen Überprüfung einen ausführlichen konkreten Bericht vor, in dem sie darlegt, inwie-

weit es mit den Entflechtungsvorschriften gemäß Kapitel IV gelungen ist, die volle, effek-

tive Unabhängigkeit der Fernleitungsnetzbetreiber sicherzustellen; dabei wird die effektive 

und effiziente Entflechtung als Maßstab zugrunde gelegt.

4. Für ihre Einschätzung gemäß Absatz 3 zieht die Kommission insbesondere folgende Krite-

rien heran: fairer und nichtdiskriminierender Netzzugang, wirksame Regulierung, an den 

Marktbedürfnissen ausgerichtete Netzentwicklung, wettbewerbsneutrale Investitionsan-

reize, Entwicklung der Verbindungsinfrastruktur, effektiver Wettbewerb auf den Energie-

märkten der Gemeinschaft und Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft.

5. Sollte aus dem ausführlichen konkreten Bericht gemäß Absatz 3 gegebenenfalls hervorge-

hen, dass die praktische Umsetzung der Bedingungen gemäß Absatz 4 nicht gewährleistet 

wurde, so legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat Vorschläge vor, 

um die in jeder Hinsicht effektive Unabhängigkeit der Fernleitungsnetzbetreiber bis zum

…** sicherzustellen.

  

* ABl.: Bitte das Datum 2 Jahre nach dem in Artikel 53 Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten 
Datum einfügen, d.h. 42 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.

** ABl.: Bitte das Datum 3 Jahre nach dem in Artikel 53 Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten 
Datum einfügen, d.h. 54 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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6. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am 1. Januar 

2006 einen detaillierten Bericht über die Fortschritte bei der Schaffung des Erdgasbinnen-

marktes vor. In dem Bericht wird insbesondere Folgendes geprüft:

– das Bestehen eines nicht diskriminierenden Netzzugangs,

– die Wirksamkeit der Regulierung,

– die Entwicklung der Verbindungsinfrastruktur, die Transitbedingungen und der 

Stand der Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft,

– die Frage, inwieweit der volle Nutzen der Marktöffnung Kleinunternehmen und 

Haushaltskunden zugute kommt, insbesondere im Hinblick auf die Qualitätsstan-

dards der gemeinwirtschaftlichen Leistungen,

– die Frage, inwieweit die Märkte in der Praxis tatsächlich wettbewerbsoffen sind, ein-

schließlich der Aspekte Marktbeherrschung, Marktkonzentration, Verdrängungs-

praktiken oder wettbewerbsfeindliches Verhalten,

– die Frage, inwieweit die Kunden tatsächlich den Versorger wechseln und die Tarife 

neu aushandeln,

– die Preisentwicklungen, auch bei den Beschaffungspreisen, gemessen am Grad der 

Marktöffnung,
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– die Frage, ob Dritten effektiver und nicht diskriminierender Zugang zur Gasspeiche-

rung gewährt wird, der für einen effizienten Netzzugang technisch und/oder wirt-

schaftlich erforderlich ist;

– die bei der Anwendung dieser Richtlinie gewonnenen Erfahrungen, was die tatsächli-

che Unabhängigkeit von Netzbetreibern in vertikal integrierten Unternehmen betrifft, 

sowie die Frage, ob neben der funktionalen Unabhängigkeit und der Trennung der 

Rechnungslegung weitere Maßnahmen konzipiert wurden, die in ihrer Wirkung der 

rechtlichen Entflechtung gleichkommen.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

Vorschläge insbesondere mit dem Ziel, hohe Qualitätsstandards der gemeinwirtschaftli-

chen Leistungen zu gewährleisten.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

Vorschläge insbesondere mit dem Ziel, die uneingeschränkte und tatsächliche Unabhän-

gigkeit von Verteilernetzbetreibern bis zum 1. Juli 2007 sicherzustellen. Falls erforderlich, 

beziehen sich diese Vorschläge in Übereinstimmung mit dem Wettbewerbsrecht auch auf 

Maßnahmen zur Behandlung von Problemen der Marktbeherrschung, Marktkonzentration, 

Verdrängungspraktiken oder des wettbewerbsfeindlichen Verhaltens.
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Artikel 52

Aufhebung von Rechtsvorschriften

Die Richtlinie 2003/55/EG wird zum …* aufgehoben; die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hin-

sichtlich der Fristen für ihre Umsetzung und Anwendung werden davon nicht berührt. Verweisun-

gen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf die vorliegende Richtlinie und sind 

nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang B zu lesen.

Artikel 53

Umsetzung

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforder-

lich sind, um dieser Richtlinie spätestens am …* nachzukommen, . Sie setzen die Kom-

mission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Sie wenden diese Vorschriften ab …* an, mit Ausnahme von Artikel 11, den sie ab …**

anwenden.

  

* ABl.: Bitte das Datum 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen.
** ABl.: Bitte das Datum 42 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen.
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften 

selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 54

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-

schen Union in Kraft.
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Artikel 55

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates

Der Präsident Der Präsident
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ANHANG A

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER KUNDEN

Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinie 

97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucher-

schutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz1 und der Richtlinie 93/13/EG des Rates vom 5. April 

1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen2, soll mit den in Artikel 3 genannten 

Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Kunden 

a) Anspruch auf einen Vertrag mit ihren Anbietern von Gasdienstleistungen haben, in dem 

Folgendes festgelegt ist:

– Name und Anschrift des Anbieters,

– erbrachte Leistungen und angebotene Leistungs-Qualitätsstufen sowie Zeitbedarf für 

den Erstanschluss,

– gegebenenfalls die Art der angebotenen Wartungsdienste,

– Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife und Wartungs-

entgelte erhältlich sind,

– Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen 

und des Vertragsverhältnisses, Vorhandensein eines Rücktrittsrechts,

  

1 ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19.
2 ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29.
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– etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertrag-

lich vereinbarten Leistungsqualität und

– Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß Buchstabe f.

Die Bedingungen müssen gerecht und im Voraus bekannt sein. Diese Informationen sollten 

in jedem Fall vor Abschluss oder Bestätigung des Vertrags übermittelt werden. Auch bei 

Abschluss des Vertrags durch Vermittler müssen die in diesem Buchstaben genannten In-

formationen vor Vertragsabschluss bereitgestellt werden;

b) rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Vertragsbedingungen und dabei über ihr 

Rücktrittsrecht unterrichtet werden. Die Dienstleister teilen ihren Kunden direkt jede Ge-

bührenerhöhung mit angemessener Frist mit, auf jeden Fall jedoch vor Ablauf der norma-

len Abrechnungsperiode, die auf die Gebührenerhöhung folgt. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass es den Kunden freisteht, den Vertrag zu lösen, wenn sie die neuen Bedingun-

gen nicht akzeptieren, die ihnen ihr Gasdienstleister mitgeteilt hat;

c) transparente Informationen über geltende Preise und Tarife sowie über die Standardbedin-

gungen für den Zugang zu Gasdienstleistungen und deren Inanspruchnahme erhalten;
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d) über ein breites Spektrum an Zahlungsmodalitäten verfügen können. Die Unterschiede in 

den Vertragsbedingungen spiegeln die Kosten wider, die dem Lieferanten durch die unter-

schiedlichen Zahlungssysteme entstehen. Die allgemeinen Vertragsbedingungen müssen 

fair und transparent sein. Sie müssen klar und verständlich abgefasst sein. Die Kunden 

müssen gegen unfaire oder irreführende Verkaufsmethoden geschützt sein; 

e) den Lieferanten ohne Berechnung von Gebühren wechseln können;

f) transparente, einfache und kostengünstige Verfahren zur Behandlung ihrer Beschwerden in 

Anspruch nehmen können. Diese Verfahren müssen eine gerechte und zügige Beilegung 

von Streitfällen ermöglichen und für berechtigte Fälle ein Erstattungs- und Entschädi-

gungssystem vorsehen. Sie sollten, soweit möglich, den in der Empfehlung 98/257/EG der 

Kommission vom 30. März 1998 betreffend die Grundsätze für Einrichtungen, die für die 

außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zuständig sind1 dargeleg-

ten Grundsätzen entsprechen;

g) soweit sie an das Gasnetz angeschlossen sind, über ihre gemäß dem einschlägigen einzel-

staatlichen Recht bestehenden Rechte auf Versorgung mit Erdgas einer bestimmten Quali-

tät zu angemessenen Preisen informiert werden;

h) Zugang zu ihren Verbrauchsdaten haben und durch ausdrückliche Zustimmung und gebüh-

renfrei einem beliebigen Unternehmen, das über eine Versorgungslizenz verfügt, Zugang 

zu ihren Messdaten gewähren können. Die für die Datenverwaltung zuständige Stelle ist 

verpflichtet, diese Daten an das betreffende Unternehmen weiterzugeben. Die Mitglied-

staaten legen ein Format für die Erfassung der Daten fest sowie ein Verfahren, um Versor-

gern und Kunden Zugang zu den Daten zu verschaffen. Den Kunden dürfen dafür keine 

zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden;

  

1 ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31.
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i) häufig genug in angemessener Form über ihren tatsächlichen Gasverbrauch und ihre Gas-

kosten informiert werden, um ihren eigenen Gasverbrauch regulieren zu können. Die An-

gaben werden in einem ausreichenden Zeitrahmen erteilt, der der Kapazität der Messvor-

richtungen des Kunden Rechnung trägt. Die Kostenwirksamkeit dieser Maßnahmen wird 

gebührend berücksichtigt. Den Kunden dürfen dafür keine zusätzlichen Kosten in Rech-

nung gestellt werden;

j) zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Jahr den Versorger wechseln können und Anspruch dar-

auf haben, spätestens drei Monate nach der letzten Belieferung durch den vorherigen Ver-

sorger eine Endabrechnung zu erhalten.
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ANHANG B

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Richtlinie 2003/55/EC Vorliegende Richtlinie
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